
Sehr geehr

ich bestätige den Empfang Ihrer E-Mail-Eingabe vo

Ihre Anfrage wird als Antrag nach §§ 2 Abs. 2,11 Landestransparenzgesetz (LTranspG) behandelt.

Die Bestimmungen der Arbeitsschutzverordnungen sowie der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel werden 

in der jeweils gültigen Fassung der "Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz" 
(https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ -Anlagel), der "Landesverordnung zur 

Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen 

und deren Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen"
(https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ - Anlage 2) sowie im "Hygieneplan-Corona für 
die Schulen in Rheinland-Pfalz" (https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/dokumente- 

schule/" -Anlage 3) berücksichtigt. Mit Rundschreiben vom 07.09.2021 wurden alle Schulen in 
Rheinland-Pfalz über die aktualisierte Corona-Bekämpfungsverordnung, welche am 12. September 

2021 in Kraft getreten ist, sowie die sich angesichts der neuen Warnstufenregelung hieraus 
ergebenen Auswirkungen und weiteren Anpassungen der notwendigen Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen für den Schulalltag informiert (Anlage 4).

Im Rahmen der dem Ministerium für Bildung (BM) obliegenden Transparenzpflicht (§ 11 Abs. 1 i.V.m. 
§ 4 LTranspG) gebe ich Ihnen mittels der in der Anlage beigefügten Dokumente den Zugang zu diesen 

verkörperten Informationen.

Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die 

Datenschutzgrundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu machen.

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben.

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzurufen (§ 12 Abs. 
4 Satz 6 LTranspG).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Ministerium für Bildung einzulegen. Der Widerspruch kann 1. 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Ministerium für Bildung, Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz 

oder 2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur[l]an bm@poststelle.rlp.de erhoben 

werden.

Fußnote:
(1] vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23.Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 

Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257 S. 73).

Mit freundliche Grüßen 

Im Auftrag

MINISTERIUM FÜR BILDUNG 

Mittlere Bleiche 61 

55116 Mainz 
Telefon +49 613:



Telefax+49 6131
bm.rlp.de

WWW.

An: Poststelle (BM und MWG) <poststelle@mwg.rlp.de> 

Betreff: Antrag nach IFG

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte um Zurverfügungstellung der bei Ihnen vorliegenden Informationen wie in Ihrem 
Ministerium und Verantwortungsbereich die Bestimmungen der Arbeitsschutzverordnungen sowie 

der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel in Bezug auf die Schulen Ihres Bundeslandes umgesetzt worden 
sind. Von Interesse sind dabei auch die Regelungen und Anweisungen an Stellen, die mit der 

Umsetzung der o.g. Bestimmungen beauftragt worden sind. Um Beachtung der Fristen des für Sie 
geltenden IFG wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen



Hygieneplan-Corona für die Schulen 

in Rheinland-Pfalz

11. überarbeitete Fassung, gültig ab 13. September 2021
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I. VORBEMERKUNG UND GELTUNGSBEREICH

Das Infektionsschutzgesetz und die auf dessen Basis erlassenen Verordnungen des 
Bundes und des Landes regeln die landesweit geltenden Schutzmaßnahmen. Die 
örtlichen Behörden sind befugt (und im Bedarfsfall verpflichtet) im Einzelfall weitere 
Maßnahmen, aber auch Ausnahmen anzuordnen.

Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 
schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektions
schutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der 
Schülerinnen und Schüler und aller an Schule Beteiligten beizutragen.

Der Hygieneplan-Corona dient als Ergänzung zum Musterhygieneplan und muss 
gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in seiner jeweils geltenden 
Fassung angewendet werden. Er bezieht sich auf das Schulgebäude und das zur 
Schule gehörende Schulgelände, auf das sich die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt.

II. INFEKTIONSSCHUTZ UND ARBEITSSCHUTZ

Der vorliegende Hygieneplan enthält auch Angaben über die zu treffenden 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Arbeitsschutz sowie über ggf. 
erforderliche individuelle Schutzmaßnahmen. Die zwecks Anpassung dieses 
Hygieneplans an die Gegebenheiten in der jeweiligen Schule durchgeführten 
Überlegungen und Maßnahmen sind als auf die Pandemiesituation bezogener Teil der 
Gefährdungsbeurteilung im Sinne von § 5 ArbSchG zu bewerten.

Die einzelne Schule muss lediglich unter Einbezug der örtlichen Gegebenheiten die 
Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen und die sich hieraus evtl. ergebenden 
Gefahren vor Ort beurteilen (s. Online-Checkliste)1. Hierbei ist ggf. auch der 
Schulträger einzubeziehen.

Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften an Förderschulen und im inklusiven 
Unterricht, die in der Förderpflege eingesetzt sind, wird entsprechend dem Bedarf die 
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. Einzelheiten ergeben sich aus 
den gesonderten Hinweisen für Schulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche 
Entwicklung und/oder motorische Entwicklung sowie Förderschulen mit dem 
Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung.

1 https://www.unimedizin-mainz.de/ifl/startseite.html
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III. TESTUNG ZUM NACHWEIS DES CORONAVIRUS SARS-CoV-2

Soweit aus Gründen des Infektionsschutzes in der Schule Tests auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 erforderlich sind oder angeboten werden, wird auf das 
gesonderte Testkonzept „Einsatz von Antigen-Selbsttests an Schulen in Rheinland
Pfalz" verwiesen.

IV. INFEKTIONSSCHUTZ- UND HYGIENEMAßNAHMEN

Die bestehenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen müssen angesichts der 
epidemiologischen Situation und im Hinblick auf die Ausbreitung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 auch weiterhin eingehalten werden.

Dies gilt bis auf Weiteres auch für vollständig geimpfte und genesene Personen.

1. Mindestabstand und Gruppengrößen

Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, der 
Mindestabstand von 1,50 m.

Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn es für den Unterrichtsbetrieb im regulären 
Klassen- und Kursverband zwingend erforderlich ist oder zwingende pädagogisch
didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern. Auch dann ist der maximal mögliche 
Abstand einzuhalten.

In den Klassen- und Kursräumen sind feste Sitzordnungen einzuhalten. Eine frontale 
Sitzordnung ist zu bevorzugen.

Von einer Durchmischung der Lerngruppen sollte abgesehen werden, wenn dies aus 
schulorganisatorischen Gründen nicht zwingend erforderlich ist (z.B. Kurssystem, 
klassenübergreifender Religions-/Ethikunterricht). Kommen in einer Lerngruppe 
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen zusammen, ist auf eine 
„blockweise" Sitzordnung der Teilgruppen zu achten. Dies ist zu dokumentieren.
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2. Persönliche Hygiene

• Auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, persönliche Berührungen) 
ist zu verzichten, sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus 
unterrichtlichen, pädagogischen oder gesundheitlichen Notwendigkeiten wie 
z.B. bei Maßnahmen der Ersten Hilfe ergibt. Hier sind geeignete Schutzmaß
nahmen (vgl. Nr. 11) zu ergreifen.

• Husten- und Niesetikette beachten.

• Gründliches Händewaschen nach den einschlägigen Regeln.2

• Händedesinfektion insbesondere dann, wenn der Zugang zu Wasch
möglichkeiten nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist (Warteschlangen 
vermeiden). Die Verwendung von Hände-Desinfektionsmitteln ist einzuüben 
und altersabhängig zu beaufsichtigen. Die Benutzungs-hinweise der Hersteller 
sind zu beachten.

3. Maskenpflicht

Wenn eine Warnstufe erreicht wird, sind in den Schulgebäuden grundsätzlich Masken3 

zu tragen.

a. Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander 
folgenden Tagen die Warnstufe 1 gemäß CoBeLVO erreicht, so gilt ab dem 
übernächsten Tag die Maskenpflicht für alle Personen im gesamten 
Schulgebäude, bis der Platz im Klassenraum, im Lehrerzimmer oder im Büro 
erreicht ist. Während des Unterrichts am Platz und im Freien besteht keine 
Verpflichtung, eine Maske zu tragen.

b. Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander 
folgenden Tagen die Warnstufe 2 gemäß CoBeLVO erreicht, so gilt ab dem 
übernächsten Tag die Maskenpflicht zusätzlich auch am Platz im Klassenraum, 
im Lehrerzimmer oder im Büro; die Maskenpflicht im Klassenraum gilt nicht für

2 https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen

3 Geeignet sind Medizinische Gesichtsmasken oder Atemschutzmasken der Standards KN95/N95 oder FFP2 
oder eines vergleichbaren Standards. Für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe werden medizinische 
Masken empfohlen, es sind aber auch Alltagsmasken zugelassen.
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Personen in Grund- und Förderschulen. Im Freien besteht keine Verpflichtung, 
eine Maske zu tragen.

c. Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander 
folgenden Tagen die Warnstufe 3 gemäß CoBeLVO erreicht, so gilt ab dem 
übernächsten Tag die Maskenpflicht zusätzlich für alle Personen in Grund- und 
Förderschulen auch am Platz im Klassenraum, im Lehrerzimmer oder im Büro. 
Im Freien besteht keine Verpflichtung, eine Maske zu tragen.

gesamtes am Platz im
im Freien

Schulgebäude Klassenzimmer,

Warnstufe 1 Maskenpflicht keine Maskenpflicht keine Maskenpflicht

GS / FöS:
keine Maskenpflicht

Warnstufe 2 Maskenpflicht keine Maskenpflicht
Sek. I/II:
Maskenpflicht

Warnstufe 3 Maskenpflicht Maskenpflicht keine Maskenpflicht

Die Schulen werden durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion über die für sie 
geltende Warnstufe informiert. Hierzu stellt die ADD auf ihrer Homepage unter 
https://add.rlp.de/de/corona-schulen/ eine Übersicht der Warnstufe je Kreis bzw. 
kreisfreier Stadt zur Verfügung.

3.1. Ausnahmen von der Maskenpflicht

Unabhängig von der Warnstufe gelten folgende Ausnahmen von der Maskenpflicht:

• für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, die aufgrund ihrer 
Behinderung keine Maske tragen oder tolerieren können.

• zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hör- oder 
Sehbehinderung.
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• für Personen, denen aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 
Gründen das Tragen einer Maske nicht möglich oder unzumutbar ist (s. hierzu 
3.3.).

Im Falle einer Maskenpflicht am Platz gelten folgende Ausnahmen von der 
Maskenpflicht:

• bei Prüfungen und Kursarbeiten

• für Personal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern nicht weitere 
Personen anwesend sind. Hierzu zählen neben dem Verwaltungs- und 
Hauspersonal sowohl die Schulleitung und Lehrkräfte, die ein eigenes Büro 
haben und dort nicht mit anderen Personen in persönlichen Kontakt treten, als 
auch Personen, die sich alleine in einem Raum aufhalten.

• soweit dies zur Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) erforderlich ist. Dabei 
ist der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Dies gilt 
auch durchgehend in der Mensa.

• Für die Primarstufe gilt darüber hinaus:

o aus wichtigen pädagogischen Gründen kann unter strenger Einhaltung der 
übrigen Hygienebestimmungen vorübergehend auf das Tragen einer Maske 
verzichtet werden. Die Ausnahmen sind auf das zwingend erforderliche Maß 
zu begrenzen.

3.2. Tragezeitbegrenzung und Maskenpausen bei einer Maskenpflicht am Platz

Es sind regelmäßige Erholungszeiten zu ermöglichen, in der die Maske abgelegt 
werden kann. Eine Maskenpause im Schulalltag kann eingelegt werden:

• im Freien

• wenn sich eine Person alleine in einem Raum aufhält,

Bei akut auftretenden Beeinträchtigungen (z.B. Atemprobleme oder Kopfschmerzen) 
muss im Einzelfall angemessen reagiert werden (z.B. durch zusätzliche Maskenpause 
im Freien).

7



3.3. Befreiung von der Maskenpflicht/Dokumentation

Schülerinnen und Schüler können von der Maskenpflicht befreit werden, wenn ihnen 
das Tragen einer Maske wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich ist.

Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Aus dem Attest muss sich 
mindestens nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose 
gestellt wurde und aus welchen Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall 
eine unzumutbare Belastung darstellt.

Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. Zum Nachweis der 
Befreiung von der Maskenpflicht ist die erfolgte Vorlage des ärztlichen Attests in der 
Schülerakte unter Verwendung des beigefügten Vordrucks (s. Anlage 1) zu 
dokumentieren und von den Erziehungsberechtigten bzw. dem volljährigen Schüler 
oder der volljährigen Schülerin gegenzuzeichnen. Das ärztliche Attest verbleibt im 
Besitz der Betroffenen. Eine Kopie wird nicht angefertigt.

Die Befreiung von der Maskenpflicht kann maximal für eine Dauer von 3 Monaten 
erfolgen. Für eine Verlängerung der Befreiung ist eine Neubewertung und ggf. Vorlage 
eines aktuellen ärztlichen Attests erforderlich.
Sofern im konkreten Einzelfall seitens der Schule Zweifel an dem ärztlichen Attest 
bestehen, ist das weitere Vorgehen mit der Schulaufsicht abzustimmen.

Hinsichtlich der etwaigen Befreiung einer Lehrkraft oder einer pädagogischen 
Fachkraft vom Tragen einer Maske entscheidet die Schulleitung auf der Basis einer 
Empfehlung des Instituts für Lehrergesundheit und unter Berücksichtigung der 
Warnstufe und des Umfangs der bestehenden Maskenpflicht.

4. Infektionsschutz im Fachunterricht

• naturwissenschaftlich-technischer/fachpraktischer Unterricht

Gilt keine Maskenpflicht im Unterricht (s. 3a, 3b an GS/FöS), kann der 
naturwissenschaftlich-technische/fachpraktische Unterricht regulär durchgeführt 
werden.

Gilt eine Maskenpflicht im Unterricht (s. 3b an Sek. I/II, 3c), muss beim Arbeiten mit 
offenen Flammen und entzündbaren Gefahrstoffen, beim Tragen einer Schutzbrille
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sowie beim Arbeiten mit Werkzeugen sichergestellt werden, dass keine zusätzliche 
Gefährdung (leichte Entzündbarkeit, beschlagene Brille, Arbeiten mit rotierenden 
Werkzeugen) auftritt. Im Einzelfall muss die Lehrkraft im Vorfeld eine spezifische 
Gefährdungsbeurteilung durchführen und im Zweifel auf die entsprechenden 
unterrichtspraktischen Elemente verzichten.

• Sportunterricht

Für den Sport- und Schwimmunterricht gilt das gesonderte „Warnstufenkonzept für 
den Sport- und Schwimmunterricht" als Anlage 1zu diesem Hygieneplan.

• Musikunterricht

Für den Musikunterricht gilt das gesonderte „Warnstufenkonzept für den 
Musikunterricht" als Anlage 2 zu diesem Hygieneplan.

5. Raumhygiene

Die nachfolgenden Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern 
auf alle Räume. So sind z.B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder 
Versammlungsräume organisatorische und ggf. auch technische Maßnahmen zu 
ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln ermöglichen.

5.1. Lüften

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in 
geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen 
kann. Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten Methoden, 
potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen. Es ist daher auf eine 
intensive Lüftung der Räume durch eine geeignete raumlufttechnische Anlage (RLT) 
oder durch sachgerechte Stoßlüftung bzw. Querlüftung zu achten. Eine Kipplüftung 
ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.
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Zur Gewährleistung der Hygiene und der Reduzierung möglicherweise in der Luft 
vorhandener Erreger sind die Unterrichtsräume mittels Fensterlüftung4 wie folgt 
regelmäßig zu lüften:

• vor Unterrichtsbeginn,
• während des Unterrichts: grundsätzlich nach 20 Minuten,
• in den Pausen (Dauer abhängig von der Außentemperatur),
• nach der Raumnutzung (Unterrichtsende).

Die Mindestdauer der Lüftung der Unterrichtsräume ist (neben der Größe des 
Raumes) von der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen und dem Wind 
abhängig.

Als Faustregel für die Dauer der Lüftung während des Unterrichtes kann gelten

• im Sommer bis zu 10-20 Minuten,
• im Frühjahr/Herbst ca. 5 Minuten und
• im Winter ca. 3-5 Minuten.

Auf das Stoß- und Querlüften kann auch im Winter nicht verzichtet werden. 
Kurzzeitiges Stoß- und Querlüften mit weit geöffneten Fenstern führt zunächst zwar zu 
einer Abkühlung der Raumluft um wenige Grad (2 bis 3 Grad Celsius). Dies ist aber 
gesundheitlich unproblematisch, denn Frischluft erwärmt sich schnell, schon nach 
kurzer Zeit ist die ursprüngliche Temperatur wieder erreicht. Zu einer Unterkühlung 
kommt es bei einer Lüftung von 3-5 Minuten nicht.

Unterrichtsräume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten und nicht zu belüftende 
Räume sind für den Unterricht nicht geeignet.5
Unterrichtsräume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten können durch den 
Schulträger mithilfe von geeigneten

• einfachen ventilatorgestützten Zu- und Abluftsystemen oder

4 Bei Schwingflügelfenstern dürfen die Öffnungsbegrenzungen nur dann außer Kraft gesetzt werden, wenn das 
„Umschlagen" der Fensterflügel verhindert wird (z. B. durch Sicherungsketten). Vollständig geöffnete Fenster 
müssen wegen der damit einhergehenden Unfallgefahr beaufsichtigt werden. Die VV Aufsicht in Schulen ist zu 
beachten.4 VV Aufsicht in Schulen: vom 4. Juni 1999; https://bildung.ukrlp.de/?id=519

5 s. UBA „Lüftung, Lüftungsanlagen und mobile Luftreiniger an Schulen" vom 09.07.2021 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/lueftung-lueftungsanlagen-mobile-luftreiniger-an
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• mobilen Luftreinigungsgeräten 

für den Unterricht nutzbar gemacht werden.

Auch beim Einsatz einfacher ventilatorgestützter Zu- und Abluftsysteme und mobiler 
Luftreinigungsgeräte kann auf die allgemeinen infektionspräventiven Maßnahmen 
(Abstand, Hygiene, Maske und Lüften) nicht verzichtet werden.

Bei Bedarf stehen das Institut für Lehrergesundheit und die Unfallkasse Rheinland
Pfalz beratend zur Verfügung.

5.2. Reinigung

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude - Anforderungen an die 
Reinigung) ist zu beachten.

Darüber hinaus gilt:

Auch wenn die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in 
Abhängigkeit von Material-und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit 
abnimmt, steht die Reinigung von Oberflächen in der Schule im Vordergrund. Dies gilt 
auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden. 
Auf eine regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes ist zu achten.

Folgende Areale sollten besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen ggf. 
mehrmals täglich gereinigt werden:

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstern), Umgriff der Türen, 
Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische, Stühle, Telefone, Kopierer

• Computermäuse und Tastaturen

Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID- 
Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Eine angemessene Reinigung ist völlig 
ausreichend. Eine darüberhinausgehende Desinfektion von Oberflächen kann in 
bestimmten Situationen (z. B. Kontamination mit Körperausscheidungen wie Blut, 
Erbrochenem oder Stuhl) zweckmäßig sein. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als 
notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wischdesinfektion durchgeführt 
werden.
Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein 
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten Situationen
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aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von 
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein 
gründliches Händewaschen erfolgen.

5.3. Hygiene im Sanitärbereich

Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Flüssigseifen
spender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in einem Umfang 
bereitzustellen und aufzufüllen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und sachgemäße 
Händehygiene durchzuführen. Bei Stoffhandtuchrollen aus retraktiven Spender
systemen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Auffangbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten und eine hygienisch sichere Müllentsorgung ist 
sicherzustellen. Der Sanitärbereich ist regelmäßig, mindestens täglich, zu reinigen.

6. Krankheitssymptome, Erkrankungen und Kontaktpersonen

Grundsätzlich dürfen Personen die Einrichtung nicht betreten, die

• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu vereinbarende 
Symptome6 aufweisen oder

• einer Quarantänemaßnahme unterliegen.

Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden 
Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren.

6.1. Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen7

Tritt ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssymptomatik auf, darf die Schule nicht 
besucht werden.

Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, sofern die 
Schülerinnen und Schüler bei deutlich verbessertem Allgemeinzustand mindestens 24 
Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind.

Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie telefonisch Kontakt zum 
Arzt/zur Ärztin aufnehmen. Die Ärztin/ der Arzt wird dann entscheiden, ob eine Testung

6 siehe auch https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Steckbrief.html;
Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- 
und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall,
7 siehe auch Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/Kankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und 
Schule in Rheinland-Pfalz in der jeweils aktuellen Fassung
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auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. Wird ein Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt, bleiben 
die betroffenen Personen mindestens bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause.

Ist das Testergebnis negativ, kann die Schule wieder besucht werden, wenn die 
Personen mindestens 24 Stunden fieberfrei sind und einen deutlich verbesserten 
Allgemeinzustand und Symptomfreiheit (bis auf leichten Schnupfen und 
gelegentlichen Husten) aufweisen.

Ist das Testergebnis positiv, sind die Vorgaben und Regelungen des 
Gesundheitsamts zu beachten.

Dies gilt auch für geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler.

6.2. Umgang mit positiven Fällen und Kontaktpersonen in der Schule

Bei einer bestätigten COVID-19-Erkrankung in einer Schule/einer Klasse/einem Kurs 
entscheidet das zuständige Gesundheitsamt auf der Basis der 
„Absonderungsverordnung“8 über die weiteren Maßnahmen wie z.B. Einstufung der 
Kontaktpersonen unter Berücksichtigung einer individuellen Risikobewertung der 
konkreten Situation in der Schule.

7. Personen mit besonderen Risiken

7.1. Personal

Grundsätzlich besteht für das gesamte Personal die Möglichkeit, sich durch die 
Einhaltung der o.g. Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sowie die durch die 
Inanspruchnahme der Impfung gegen SARS-CoV-2 zu schützen.

7.1.1. Personal mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen

Laut Robert Koch-Institut ist eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe nicht 
möglich. Sie erfordert eine Bewertung der individuellen Risikofaktoren, des Impfstatus 
sowie der Infektionslage.

Über eine Befreiung vom Präsenzunterricht im eng begrenzten Ausnahmefall oder 
über andere geeignete Schutzmaßnahmen entscheidet die Schulbehörde auf Antrag

8 Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 
krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen 
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsarundlaaen/
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der Lehrkraft und auf der Basis einer Empfehlung des Instituts für Lehrergesundheit. 
Die bloße Weigerung sich einer Impfung zu unterziehen, rechtfertigt keine Befreiung 
vom Präsenzunterricht.

Lehrkräfte, die vom Präsenzunterricht befreit werden, erhalten nach Weisung der 
Schulleitung eine andere dienstliche Aufgabe, die entweder in der Schule oder von zu 
Hause erbracht wird.

7.1.2. Schwangere

Ob sich für die Schwangere eine unzumutbare Gefährdung im Sinne des 
Mutterschutzgesetzes ergibt, ist im Rahmen der individuellen Gefährdungsbeurteilung 
zu prüfen; hierbei sind u.a. neben der Tätigkeit ggf. vorliegende relevante 
Grunderkrankungen sowie das Infektionsgeschehen an der speziellen Schule zu 
berücksichtigen.

Ein Einsatz im Präsenzunterricht ist nur möglich, wenn

• der Mindestabstand zu den Schülerinnen und Schülern sowie zwischen den 
Schülerinnen und Schülern eingehalten wird und

• im Unterricht von allen Beteiligten Masken getragen werden.

Bei einem bestätigten COVID-19-Erkankungsfall in der Schule ist die Schwangere bis 
zum 14. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall vom Präsenzunterricht zu befreien. 
Gleiches gilt bei einem COVID-19-Verdachtsfall für die Zeit bis zur Klärung des 
Verdachts.

Schulleitungen sollen im Übrigen auf einen Einsatz im Präsenzunterricht nicht 
bestehen, wenn sich eine schwangere Lehrerin aus Sorge um die eigene oder die 
Gesundheit des ungeborenen Kindes hierzu außer Stande sieht.

7.2. Schülerinnen und Schüler

7.2.1. Schülerinnen und Schülerinnen mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen

Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. 
Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz hoher Stellenwert beigemessen werden.

Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19- 
Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht insbesondere für Kinder und Jugendliche 
nicht möglich. Es obliegt den Eltern/Sorgeberechtigten im Einzelfall in Absprache mit

14



Rheinlandpfalz
MINISTERIUM FÜR BILDUNG

den behandelnden Ärztinnen und Ärzten kritisch zu prüfen, inwieweit das mögliche 
erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht 
und somit Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht oder 
ob eine COVID-19-Impfung in Anspruch genommen werden kann.

Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist 
dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Aus dem Attest muss sich 
mindestens nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose 
gestellt wurde.

Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. Zum Nachweis der 
Befreiung vom Präsenzunterricht ist die erfolgte Vorlage des ärztlichen Attests in der 
Schülerakte unter Verwendung des beigefügten Vordrucks zu dokumentieren und von 
den Erziehungsberechtigten bzw. dem volljährigen Schüler oder der volljährigen 
Schülerin gegenzuzeichnen. Das ärztliche Attest verbleibt im Besitz der Betroffenen. 
Eine Kopie wird nicht angefertigt.

Die Befreiung vom Präsenzunterricht kann maximal für eine Dauer von 3 Monaten 
erfolgen. Für eine Verlängerung der Befreiung ist eine Neubewertung und im 
begründeten Einzelfall die Vorlage eines aktuellen ärztlichen Attests erforderlich.

Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass 
eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der 
Präsenzpflicht ausschließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines 
ärztlichen Attestes. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ein 
vergleichbares Angebot im Fernunterricht nach den jeweiligen technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten.

In diesem Zusammenhang ist zunächst zu prüfen, ob eine reguläre Beschulung mit 
gesonderten Hygienemaßnahmen eine Alternative zur Befreiung von der 
Präsenzpflicht darstellen kann (geschützte Präsenz), damit die Anbindung an die 
Schule und möglichst auch an die Klassengemeinschaft nicht verloren geht (z. B. 
Abstand zu Mitschülerinnen und -schülern, Tragen einer höherwertigen 
Schutzmaske). Es werden dann nur einzelne Aktivitäten, bei denen Kontakte nur 
schwer vermieden werden können, in Distanz fortgeführt oder räumlich und zeitlich 
getrennt von den Mitschülerinnen und Mitschülern durchgeführt, während 
Präsenzveranstaltungen immer vorrangig durchgeführt werden. Dieses Vorgehen 
bietet sich ggf. nach Absprache mit dem behandelnden Arzt/der behandelnden Ärztin 
an.
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7.2.2. Schwangere Schülerinnen

Für schwangere Schülerinnen gilt das zuvor für schwangere Lehrerinnen unter 7.1.2. 
Genannte entsprechend. Die betroffenen Schülerinnen erhalten ein vergleichbares 
Angebot im Fernunterricht nach den jeweiligen technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten.

7.3. Angehörige mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen

Die Befreiung vom Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler zum Schutz ihrer 
Angehörigen mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen kann ausschließlich in eng 
begrenzten Ausnahmefällen und zeitlich befristet in Betracht kommen. Vorrangig 
obliegt es dem betroffenen Angehörigen oder der Angehörigen, den eigenen Schutz 
möglichst durch Inanspruchnahme einer Corona-Schutzimpfung und durch eine 
geeignete Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft 
sicherzustellen. Die bloße Weigerung sich einer Impfung zu unterziehen, rechtfertigt 
keine Befreiung vom Präsenzunterricht.

Alternativ ist auch eine Impfung der Schülerinnen und Schüler zum Schutz ihrer 
Angehörigen zu prüfen9.

Eine Befreiung vom Präsenzunterricht setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des 
betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 
Vorerkrankung sowie die medizinischen Gründe ergeben, aus denen ein Impfschutz 
nicht erworben werden kann.

Die Befreiung der Schülerin oder des Schülers vom Präsenzunterricht ist entsprechend 
der Regelung in 7.2.1. zu dokumentieren. Die Verpflichtung zur Teilnahme am 
Fernunterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen.

Entsprechendes gilt für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte.

8. Pausenverkauf - Mensabetrieb - EU-Schulprogramm

9 Die STIKO empfiehlt seit dem 18. August 2021 eine COVID-19-Impfung für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 
Jahren.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33 21.pdf? blob=publicationFile
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Pausenverkauf und Mensabetrieb sind unter Beachtung der gebotenen Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen gemäß der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungs
verordnung Rheinland-Pfalz möglich.

Gilt keine Maskenpflicht im Unterricht (s. 3 a, 3 b an GS/FöS), muss gewährleistet sein, 
dass das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern der 
verschiedenen Klassen bzw. Kurse eingehalten wird. Schülerinnen und Schüler aus 
einer Klasse bzw. einem Kurs können ohne Maske und Abstand am Tisch sitzen. 
Grundsätzlich ist aber immer der maximal mögliche Abstand einzuhalten. Ausnahme: 
es existiert eine bauliche Abtrennung zwischen den Tischen, die einer Übertragung 
von Viren für den Tisch- und kompletten Sitzbereich vorbeugt.

Gilt eine Maskenpflicht im Unterricht (s. 3 b an Sek. I/II, 3 c), gilt für alle Essensgäste 
der Mindestabstand auch am Tisch. Ausnahme: es existiert eine bauliche Abtrennung 
zwischen den Tischen, die einer Übertragung von Viren für den Tisch- und kompletten 
Sitzbereich vorbeugt.

Das EU-Schulprogramm wird fortgesetzt. Unabhängig davon, dass eine Übertragung 
des Corona-Virus über Lebensmittel grundsätzlich sehr unwahrscheinlich ist10, sollten 
beim Umgang mit Lebensmitteln immer die allgemeinen Regeln der 
Lebensmittelhygiene beachtet werden. Diese im Rahmen des EU-Schulprogrammes 
bereits veröffentlichten Hygieneregeln sind weiterhin gültig.11

9. Dokumentation und Nachverfolgung

Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontakt
management durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu 
beachten:

• regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern, 
hierzu gehören auch Sitzpläne,

• tägliche Dokumentation der Anwesenheit des in der Schule tätigen Personals,

10https://www.bfr.bund.de/de/kann das neuartige coronavirus ueber lebensmittel und gegenstaende uebertra
gen werden -244062.html, Stand 06.08.2020
11 siehe auch https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehruna/schule-isst-besser/eu-schulproaramm-in-rheinland-pfalz/
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• Dokumentation von Einzelförderung mit engem Kontakt zu Schülerinnen und 
Schülern (z.B. Integrationskräfte),

• tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und 
Telefonlisten im Sekretariat (z. B. Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der 
Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische Partner, 
Erziehungsberechtigte).

Zu erfassen sind Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer sowie Datum 
und Zeit der Anwesenheit der Person. Die Kontaktdaten sind so zu erfassen, dass 
Dritte sie nicht unbefugt einsehen können oder darauf Zugriff haben. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist von einem Monat sind die Daten unverzüglich zu löschen.

Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 
Beitrag leisten, indem sie besonders schnell Personen identifiziert und benachrichtigt, 
die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person 
hatten. Die Nutzung der App soll allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich 
empfohlen werden.12.

10. Verantwortlichkeiten der Schulleitung

In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die 
Sicherstellung der Hygiene verantwortlich.

10.1. Meldepflicht bei COVID-19

Sowohl der Verdacht einer COVID-19-Erkrankung sowie die Erkrankung selbst ist 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t IfSG meldepflichtig.

Die namentliche Meldung muss unverzüglich erfolgen und dem zuständigen 
Gesundheitsamt spätestens 24 Stunden, nachdem der Meldende Kenntnis erlangt hat, 
vorliegen.

Die Gesundheitsämter stellen dafür i.d.R. standardisierte Meldeformulare zur 
Verfügung. Ein entsprechendes Formular ist auch auf der Internetseite des 
Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz abrufbar.13

12 siehe auch www.bundesreaieruna.de/brea-de/themen/coronawarn-app/corona-warn-app-faq-1758392
13 siehe auch https://lua.rlp.de/de/service/downloads/infektionsschutz/
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Eine Meldung darf wegen einzelner fehlender Angaben nicht verzögert werden (vgl. § 
9 Abs. 3 IfSG). Zeitgleich ist auch die zuständige Schulaufsicht zu informieren. 
Die Nachmeldung oder Korrektur von Angaben hat unverzüglich nach deren Vorliegen 
an das Gesundheitsamt zu erfolgen, das die ursprüngliche Meldung erhalten hat. Das 
Gesundheitsamt ist befugt, von dem Meldenden Auskunft über Angaben zu verlangen, 
die die Meldung zu enthalten hat.

Das Gesundheitsamt entscheidet in eigener Verantwortung nach einer 
entsprechenden Risikobewertung auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes über 
Quarantänemaßnahmen, SARS-CoV-2 Testungen und Schließungen von einzelnen 
Klassen, Kursen oder ganzen Schulen.

10.2. Hygienebeauftragte Personen

Die Schulleitung benennt zu ihrer Unterstützung eine hygienebeauftragte Person oder 
ein Hygiene-Team. Zur Vorbereitung auf diese Tätigkeit werden praxisorientierte 
Onlineseminare zu aktuellen Grundlagen der Hygiene und Infektionsprävention in 
Kooperation mit der Universitätsmedizin Mainz und dem Pädagogischen Landes
institut angeboten14. Deren Nutzung wird nachdrücklich empfohlen.

10.3. Kommunikation

Die mit Infektionsfällen an Schulen verbundenen Fragestellungen sind häufig mit 
einem hohen Maß an Emotionalität verbunden. Eine abgestimmte Herangehensweise 
vermittelt Sicherheit. Daher ist schon wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten 
eine mit dem Gesundheitsamt und der Schulaufsicht abgestimmte frühzeitige 
Information der betroffenen Personenkreise (diese können sein: Kollegium, 
Personalrat, Schulelternbeirat, Schülerinnen und Schüler,
Schwerbehindertenvertretung,
Gleichstellungsbeauftragte) zwingend erforderlich.

Dabei gilt der Grundsatz: Interne vor externer Information! Vor Information der 
Medien und damit der Öffentlichkeit ist sicherzustellen, dass zunächst möglichst alle 
unmittelbar betroffenen Personen über einen ausreichenden Informationsstand

14 siehe auch https://lms.bildung-rp.de/austausch/course/view.php?id=371
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verfügen. Siehe hierzu auch „Basisregeln im Umgang mit Presse und Medien" in der 
Handreichung für den Umgang mit Krisensituationen an Schulen.15

11. Erste Hilfe

In den meisten Fällen ist bei Leistungen der Ersten Hilfe eine Unterschreitung des 
Mindestabstands zu der hilfebedürftigen Person notwendig. Bei direktem Kontakt 
sollten Ersthelfende darauf achten, sich selbst und auch die hilfebedürftige Person so 
gut wie möglich zu schützen. Zur Minimierung des Ansteckungsrisikos für den 
Ersthelfenden und die hilfebedürftige Person sollten FFP2-Masken getragen werden.

Es ist sicherzustellen, dass die den Schulen zur Verfügung gestellten FFP2-Masken 
auch für die Erste Hilfe verfügbar sind. Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe 
können der Handlungshilfe für Ersthelfende „Erste Hilfe im Betrieb im Umfeld der 
Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
e.V. (DGUV) entnommen werden.16

15 siehe auch https://schulpsycholoaie.bilduna-rp.de/krisenpraevention-und-intervention.html
16 siehe auch https://publikationen.dauv.de/detail/index/sArticle/3833/sCateaory/154
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Sechsundzwanzigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz

(26. CoBeLVO)

Vom 8. September 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 28 a Abs. 1 und den 

§§ 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 

zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274), in Verbindung 

mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes vom 

10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 

(GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet:

Teil 1

Ziele, Warnstufen, Allgemeine Schutzmaßnahmen

§ 1

Ziele, Warnstufen

(1) Diese Verordnung regelt notwendige Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 

Verbreitung und zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2, soweit nicht aufgrund des 

§ 28 c des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) erlassener Verordnungen der Bundesregierung 

abweichende Regelungen getroffen sind. Die Regelungen dieser Verordnung beruhen auf 

der Einschätzung der aktuellen Entwicklung der nachfolgend genannten Leitindikatoren 

sowie der Anzahl der gegen die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) geimpften 

Personen in Rheinland-Pfalz. Die Erforderlichkeit derzeitiger und weiterer Maßnahmen wird 

mindestens alle vier Wochen erneut anhand dieser Kriterien überprüft. Insbesondere wird 

die Erforderlichkeit der Maßnahmen insgesamt überprüft, wenn sich die Werte der 

Leitindikatoren innerhalb der Warnstufe 1 in einem unbedenklichen Bereich bewegen.

(2) Sind Regelungen nach dieser Verordnung von Warnstufen abhängig, so bestimmen sich 

diese nach den Absätzen 3 bis 6.

(3) Eine Warnstufe wird festgestellt, wenn mindestens zwei der drei folgenden 

Leitindikatoren die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Wertebereiche nach Maßgabe 

des § 2 erreichen:



Leitindikator Warnstufe 1 Warnstufe 2 Warnstufe 3

Sieben-Tage

Inzidenz

bis höchstens 100 mehr als 100 bis

höchstens 200

mehr als 200

Sieben-Tage-

Hospitalisierungs-

Inzidenz

kleiner 5 5 bis 10 größer 10

Anteil Intensivbetten kleiner 6 Prozent 6 Prozent bis 12

Prozent

mehr als 12 Prozent

(4) Der Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ richtet sich für jeden Landkreis und jede 

kreisfreie Stadt nach der Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung je 100 000 

Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen. Dabei sind die für 

jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30. Juni 

2020 in der Gebietseinheit befindlichen ausländischen Stationierungsstreitkräfte innerhalb 

von sieben Tagen für die betreffenden Kommunen veröffentlichten Zahlen zugrunde zu 

legen.

(5) Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ bestimmt sich nach der Zahl 

der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle mit COVID-19-Erkrankung je 100 000 

Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf ein 

Versorgungsgebiet gemäß Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025. 

Ein Hospitalisierungsfall ist jede Person, die in Bezug auf die COVID-19-Erkrankung in einem 

Krankenhaus zur stationären Behandlung aufgenommen wird.

(6) Der Leitindikator „Anteil Intensivbetten“ bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der 

mit COVID-19-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Intensivbettenkapazität innerhalb 

des Landes Rheinland-Pfalz.

(7) Die aktuellen Werte der Leitindikatoren „Sieben-Tage-Inzidenz, „Sieben-Tage- 

Hospitalisierungs-Inzidenz“ und „Anteil Intensivbetten“ werden auf der Internetseite des 

Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz (www.lua.rlp.de) veröffentlicht.

§ 2

Feststellung der Warnstufen für den Landkreis oder die kreisfreie Stadt

(1) Erreichen für das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt an drei 

aufeinander folgenden Werktagen, wobei Sonn- und Feiertage nicht die Zählung der 

Werktage unterbrechen, (Dreitagesabschnitt) jeweils mindestens zwei der drei 

Leitindikatoren mindestens den in dieser Verordnung festgelegten Wertebereich, so hat der 

Landkreis oder die kreisfreie Stadt den Zeitpunkt, ab dem die jeweilige Warnstufe in seinem 

oder ihrem Gebiet gilt, in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. Hierbei ist es



unerheblich, welche beiden Indikatoren während des Dreitagesabschnitts überschritten sind, 

wobei ein Wechsel zwischen einzelnen überschrittenen Indikatoren während des 

Dreitagesabschnitts unbeachtlich ist. Die jeweilige Warnstufe gilt ab dem übernächsten Tag 

nach Ablauf des Dreitagesabschnitts nach Satz 1. Die Bekanntmachung erfolgt unverzüglich, 

nachdem aufgrund der auf der Internetseite des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz 

(www.lua.rlp.de) nach § 1 Abs. 7 veröffentlichten Zahlen erkennbar wurde, dass die 

jeweiligen Wertebereiche erreicht sind.

(2) Erreichen für das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt an drei 

aufeinander folgenden Werktagen, wobei Sonn- und Feiertage nicht die Zählung der 

Werktage unterbrechen, jeweils mindestens zwei der drei Leitindikatoren den in dieser 

Verordnung festgelegten Wertebereich nicht mehr, so hat der Landkreis oder die kreisfreie 

Stadt den Zeitpunkt, ab dem die jeweilige Warnstufe in seinem oder ihrem Gebiet nicht mehr 

gilt, in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. Hierbei ist es unerheblich, welche 

Indikatoren während des Dreitagesabschnitts unterschritten sind, wobei ein Wechsel 

zwischen einzelnen unterschrittenen Indikatoren während des Dreitagesabschnitts 

unbeachtlich ist. Die jeweilige Warnstufe gilt ab dem übernächsten Tag nach Ablauf des 

Dreitagesabschnitts nach Satz 1 nicht mehr. Die Bekanntmachung erfolgt unverzüglich, 

nachdem aufgrund der auf der Internetseite des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz 

(www.lua.rlp.de) nach § 1 Abs. 7 veröffentlichten Zahlen erkennbar wurde, dass die 

jeweiligen Wertebereiche nicht mehr erreicht sind.

(3) Für die Zählung der nach den Absätzen 1 und 2 maßgeblichen Tage werden die vier 

unmittelbar vor dem 12. September 2021 liegenden Werktage mitgezählt.

§ 3

Allgemeine Schutzmaßnahmen, Begriffsbestimmungen

(1) Bei Begegnungen mit anderen Personen im öffentlichen Raum ist ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern einzuhalten, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist 

(Abstandsgebot). Satz 1 gilt auch, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Satz 1 

gilt nicht für Kontakte, bei denen Personen bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig 

zusammenkommen müssen, beispielsweise bei Nutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs sowie bei ehrenamtlichem Engagement zur Versorgung der 

Bevölkerung.

(2) In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder 

Kundenverkehrs zugänglich sind, ist eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder 

eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu 

tragen, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist. Im Übrigen ist eine 

medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder



FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen, soweit dies in dieser Verordnung 

angeordnet wird (Maskenpflicht).

(3) Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht

1. für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,

2. für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 

Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist durch ärztliche Bescheinigung 

nachzuweisen,

3. soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit einer Hör- oder 

Sehbehinderung, zu Identifikationszwecken oder im Zusammenhang mit der 

Wahrnehmung von Aufgaben der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und 

Rechtsanwaltskanzleien) erforderlich ist,

4. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, wenn anderweitige geeignete 

Schutzmaßnahmen getroffen werden oder solange kein Kontakt zu Kundinnen und 

Kunden oder Besucherinnen und Besuchern besteht.

Die Maskenpflicht kann für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen entfallen, 

wenn diese die Testpflicht nach Absatz 7 mit der Maßgabe erfüllen, dass ein tagesaktueller 

Test vorgelegt wird. Bestimmungen des Arbeitsschutzes bleiben unberührt.

(4) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im unmittelbaren Umfeld 

solcher Einrichtungen mit der Ansammlung von Personen zu rechnen ist, sind durch den 

Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung oder 

sonstigen Zusammenkunft Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebots, insbesondere 

zur Steuerung des Zutritts, zu ergreifen, wie beispielsweise durch Anbringen von gut 

sichtbaren Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 Metern. In 

Wartesituationen gilt die Maskenpflicht nach Absatz 2 Satz 2.

(5) Soweit in dieser Verordnung eine Personenbegrenzung angeordnet wird, gilt, dass sich 

in einer Einrichtung höchstens eine Person pro 5 qm Verkaufs- oder Besucherfläche 

aufhalten darf (Personenbegrenzung).

(6) Der Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser einer Ansammlung oder sonstigen 

Zusammenkunft hat die Kontaktnachverfolgbarkeit sicherzustellen, sofern dies in dieser 

Verordnung bestimmt wird; werden gegenüber der oder dem zur Datenerhebung 

Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, müssen diese wahrheitsgemäß sein und eine 

Kontaktnachverfolgung ermöglichen (Kontakterfassung). Unter Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind die Kontaktdaten, die eine Erreichbarkeit der 

Person sicherstellen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), sowie Datum und Zeit 

der Anwesenheit der Person zu erheben. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat 

zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig 

falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern oder offenkundig falsche oder unvollständige Angaben machen,



sind von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder von der Teilnahme an der 

Ansammlung oder Zusammenkunft durch den Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser 

der Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft auszuschließen. Die zur Datenerhebung 

Verpflichteten haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch 

Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen zu einem anderen Zweck als der 

Aushändigung auf Anforderung an das zuständige Gesundheitsamt nicht verwendet werden 

und sind vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Sich aus anderen Rechtsvorschriften 

ergebende Datenaufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete soll in der Regel eine digitale Erfassung der Daten nach Satz 2 

anbieten; in diesem Fall entfällt die Verpflichtung zur Plausibilitätsprüfung nach Satz 3, 

sofern durch das eingesetzte Erfassungssystem eine Prüfung der angegebenen 

Telefonnummer erfolgt (beispielsweise mittels SMS-Verifikation). Dabei sind die Vorgaben 

des Datenschutzes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die 

vollständige datenschutzkonforme Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener 

Verantwortung sicherzustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall jederzeit dem 

zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen kostenfrei in einem von diesem nutzbaren 

Format zur Verfügung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht 

einwilligen, ist in jedem Fall eine papiergebundene Datenerfassung anzubieten. Das 

zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den Bestimmungen 

des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben 

erforderlich ist, Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu 

übermitteln. Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch das zuständige Gesundheitsamt 

oder eine Weiterverwendung durch dieses zu anderen Zwecken als der 

Kontaktnachverfolgung ist ausgeschlossen. An das zuständige Gesundheitsamt übermittelte 

Daten sind von diesem unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die 

Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.

(7) In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen auf diese Vorschrift Bezug 

genommen wird, muss der dort vorgesehene Test auf das Nichtvorliegen des Coronavirus 

SARS-CoV-2 durch

1. einen PoC-Antigen-Test durch geschultes Personal (Schnelltest), der durch das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und auf der Website 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html gelistet ist und vor 

nicht mehr als 24 Stunden vorgenommen wurde,

2. einen PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der durch das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und auf der Website 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html gelistet ist und vor 

nicht mehr als 24 Stunden vorgenommen wurde, oder



3. eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik), die vor nicht mehr als 24 Stunden 

vorgenommen wurde,

durchgeführt werden (Testpflicht). Sofern der Betreiber einer Einrichtung die Möglichkeit 

einer Testung nach Satz 1 Nr. 2 anbietet, ist der Test vor dem Betreten der Einrichtung in 

Anwesenheit einer von dem Betreiber der Einrichtung beauftragten Person von der 

Besucherin oder dem Besucher durchzuführen. Der Betreiber der Einrichtung hat der 

Besucherin oder dem Besucher auf Verlangen das Ergebnis und den Zeitpunkt der Testung 

nach Satz 1 Nr. 2 zu bestätigen. Für die Bestätigung des Testergebnisses des Schnelltests 

oder Selbsttests ist durch die ausstellende Stelle das dieser Verordnung als Anlage 1 

beigefügte Formular zu verwenden. Die Testpflicht gilt als erfüllt, wenn die Besucherin oder 

der Besucher dem Betreiber der Einrichtung einen Testnachweis nach § 2 Nr. 7 der COVID- 

19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 

08.05.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung vorlegt und die jeweils zugrunde liegende 

Testung in den in Satz 1 genannten Fristen vorgenommen worden ist. Der Betreiber einer 

Einrichtung darf der Besucherin oder dem Besucher nur bei Vorlage eines Testnachweises 

nach Satz 5 Zutritt zur Einrichtung gewähren. In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen 

der Testpflicht nach Satz 1 gilt diese nicht für

1. Kinder bis einschließlich 11 Jahre oder Schülerinnen und Schüler oder

2. geimpfte Personen nach § 2 Nr. 2 SchAusnahmV(geimpfte Personen) oder genesene 

Personen nach § 2 Nr. 4 SchAusnahmV (genesene Personen).

(8) Soweit diese Verordnung auf geimpfte oder genesene Personen Bezug nimmt, gilt für 

Zwecke dieser Verordnung diese Voraussetzung bei Kindern bis einschließlich 11 Jahre als 

erfüllt.

(9) Eine nicht-immunisierte Person im Sinne dieser Verordnung ist eine Person, die weder 

geimpfte noch genesene Person ist und auch nicht einer solchen nach Absatz 8 gleichgestellt 

ist.

(10) Die auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) veröffentlichten 

Hygienekonzepte in ihrer jeweils geltenden Fassung sind zu beachten. Sofern für einzelne 

Einrichtungen oder Maßnahmen keine Hygienekonzepte auf der Internetseite der 

Landesregierung oder der fachlich zuständigen Ministerien veröffentlicht sind, gelten die 

Hygienekonzepte vergleichbarer Einrichtungen oder Lebenssachverhalte entsprechend.

(11) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 7 können in 

begründeten Einzelfällen auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien 

Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit 

das Schutzniveau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 

Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar ist und der Zweck 

dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.



Teil 2

Versammlungen, Veranstaltungen und 

Zusammenkünfte von Personen

§ 4

Zusammenkünfte und Versammlungen

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist mit höchstens 25 Personen gestattet, wobei 

geimpfte Personen und genesene Personen bei der Ermittlung der Personenanzahl außer 

Betracht bleiben. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien 

Stadt reduziert sich die Personenanzahl auf zehn; bei Erreichen der Warnstufe 3 reduziert 

sich die Personenanzahl auf fünf.

(2) Erlaubt sind abweichend von Absatz 1

1. Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anlässen, bei 

denen Personen unmittelbar zusammenarbeiten müssen, einschließlich Personal- und 

Betriebsversammlungen und Zusammenkünfte der Tarifpartner, der erforderlichen 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie aus 

bildungs-, prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen,

2. Zusammenkünfte bei Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben 

wahrnehmen.

Es gilt die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2. Die Maskenpflicht entfällt, wenn Personen 

unter Wahrung des Abstandsgebotes einen Sitz- oder Stehplatz einnehmen.

(3) Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes sind zulässig. Die nach dem 

Versammlungsgesetz zuständige Behörde kann Auflagen, insbesondere zum 

Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 sowie zur Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, 

festlegen.

(4) Zusammenkünfte von Personen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung, der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien), 

der Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Wahlen, insbesondere von 

Wahlkreiskonferenzen und Vertreterversammlungen, der Durchführung von 

Blutspendeterminen, der Durchführung von Prüfungen an Hochschulen sowie der 

Durchführung von Auswahlverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge, 

insbesondere Studieneignungstests, oder der Daseinsvorsorge zu dienen bestimmt sind, 

sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Schutzmaßnahmen nach § 3 erlaubt. In der 

Rechtspflege dienenden Einrichtungen (einschließlich der Notariate und 

Rechtsanwaltskanzleien) und bei Zusammenkünften der Rechtspflege soll grundsätzlich bei



Begegnung mit anderen Personen eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine 

Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards getragen 

werden. Bei öffentlichen Wahlen in Wahlräumen und deren unmittelbaren Zugängen gilt die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; § 3 Abs. 3 bleibt unberührt. In den übrigen Fällen gilt 

die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die Maskenpflicht entfällt, wenn Personen unter 

Wahrung des Abstandsgebotes einen festen Platz einnehmen. Bei öffentlichen Wahlen hat 

der Wahlvorstand die Pflicht zur Kontakterfassung gemäß § 3 Abs. 6 Satz 1 bei Personen, 

die sich auf der Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlraum aufhalten.

(5) Jede weitere Zusammenkunft von Personen im öffentlichen Raum oder in angemieteten 

oder zur Verfügung gestellten Räumen, die nicht unter besondere Regelungen dieser 

Verordnung fällt, ist, vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtags und der 

Gebietskörperschaften, untersagt.

(6) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 können im 

begründeten Einzelfall auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien 

Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit 

das Schutzniveau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 

Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar ist und der Zweck 

dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.

§ 5

Veranstaltungen

(1) Veranstaltungen sind nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 zulässig. Veranstaltungen im 

Sinne des Satzes 1 sind auch Kirmes, Volksfeste sowie Messen, Spezialmärkte und 

Flohmärkte und ähnliches im Sinne des Landesgesetzes über Messen, Ausstellungen und 

Märkte vom 3. April 2014 (GVBl. S. 40, BS 711-10) in der jeweils geltenden Fassung. Für 

Spezialmärkte und Flohmärkte entfällt die Vorausbuchungspflicht.

(2) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit bis zu 250 Zuschauerinnen und 

Zuschauern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nicht-immunisierte Personen sind, 

zulässig. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt 

reduziert sich die Personenzahl auf 100; bei Erreichen der Warnstufe 3 reduziert sich die 

Personenzahl auf 50. Über diesen Personenkreis hinaus können ausschließlich geimpfte 

oder genesene Personen teilnehmen. Es gelten nach Wahl der Veranstalterin oder des 

Veranstalters

1. das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1; in Einrichtungen mit einer festen 

Bestuhlung oder einem festen Sitzplan kann das Abstandsgebot durch einen freien



Sitzplatz zwischen jedem belegten Sitzplatz innerhalb einer Reihe sowie vor und 

hinter jedem belegten Sitzplatz gewahrt werden oder

2. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2.

Darüber hinaus gelten die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 und die 

Testpflicht nach § 3 Abs. 7. Der Veranstalter hat ein Hygienekonzept vorzuhalten, das die 

Einhaltung der Vorgaben nach Satz 1 bis 5 gewährleistet.

(3) Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern oder 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nicht-immunisierte Personen sind, zulässig, wenn 

diese während der Veranstaltung feste Plätze einnehmen. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in 

einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt reduziert sich die Personenzahl nach Satz 1 

auf 400; bei Erreichen der Warnstufe 3 reduziert sich die Personenzahl nach Satz 1 auf 200. 

Nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine 

festen Plätze ein, sind bis zu 500 nicht-immunisierte Personen zulässig. Bei Erreichen der 

Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt reduziert sich die Personenzahl 

nach Satz 3 auf 200; bei Erreichen der Warnstufe 3 reduziert sich die Personenzahl nach 

Satz 3 auf 100. Über diesen Personenkreis hinaus können ausschließlich geimpfte oder 

genesene Personen bis zu einer Höchstzahl von insgesamt 25.000 Personen teilnehmen. 

Es gelten nach Wahl der Veranstalterin oder des Veranstalters

1. das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1; in Einrichtungen mit einer festen 

Bestuhlung oder einem festen Sitzplan kann das Abstandsgebot durch einen freien 

Sitzplatz zwischen jedem belegten Sitzplatz innerhalb einer Reihe sowie vor und 

hinter jedem belegten Sitzplatz gewahrt werden oder

2. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die Maskenpflicht entfällt in den Bereichen, 

in denen es nicht zu Ansammlungen von Personen kommt und sichergestellt ist, dass 

das Abstandsgebot eingehalten werden kann.

Darüber hinaus gelten zur Zugangssteuerung eine Vorausbuchungspflicht und die Testpflicht 

nach § 3 Abs. 7. Der Veranstalter hat ein Hygienekonzept vorzuhalten, das die Einhaltung 

der Vorgaben der Sätze 1 bis 6 gewährleistet.

(4) Finden sich unter den Zuschauerinnen und Zuschauern oder Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern einer Veranstaltung nach den Absätzen 2 und 3 höchstens 25 gleichzeitig 

anwesende nicht-immunisierte Personen, entfällt die Einhaltung des Abstandsgebots und 

der Maskenpflicht. Die übrigen in den Absätzen 2 und 3 geregelten Schutzmaßnahmen 

bleiben unberührt. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien 

Stadt reduziert sich die Personenzahl nach Satz 1 auf zehn Personen, bei Erreichen der 

Warnstufe 3 auf fünf Personen.

(5) Die Kontrolle der Hygienekonzepte nach den Absätzen 2 und 3 obliegt der zuständigen 

Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde.



(6) Bei Zusammenkünften von Personen anlässlich Bestattungen gilt die Maskenpflicht nach 

§ 3 Abs. 2 Satz 2; die Maskenpflicht entfällt, wenn Personen unter Wahrung des 

Abstandsgebotes einen festen Platz einnehmen.

(7) Jede weitere Veranstaltung, die nicht unter besondere Regelungen dieser Verordnung 

fällt, ist, vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtags und der 

Gebietskörperschaften, untersagt.

(8) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 2 bis 7 können im 

Einzelfall auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der 

Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter Einbeziehung des zuständigen 

Gesundheitsamts unter Auflagen erteilt werden, soweit das Schutzniveau vergleichbar, dies 

aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen 

Infektionsgeschehens, vertretbar ist und der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt 

wird.

Teil 3

Religionsausübung

§ 6

(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder deren 

Versammlungen, die für die Selbstorganisation oder Rechtsetzung erforderlich sind, sowie 

Veranstaltungen oder Unterricht zur Vorbereitung auf Kommunion, Konfirmation, Firmung 

oder vergleichbare Anlässe sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen, 

insbesondere des Abstandsgebots nach § 3 Abs. 1 Satz 1 zulässig. Das Abstandsgebot kann 

durch einen freien Sitzplatz zwischen jedem belegten Sitzplatz innerhalb einer Reihe sowie 

vor und hinter jedem belegten Sitzplatz gewahrt werden. Gemeindegesang soll auf ein 

Minimum reduziert werden. Zulässig sind musikalische Beiträge von Ensembles unter 

Wahrung des Abstandsgebots nach § 3 Abs. 1 Satz 1.

(2) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften stellen sicher, dass Infektionsketten für die 

Dauer von vier Wochen rasch und vollständig nachvollzogen werden können. Bei 

Zusammenkünften, in denen Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung der 

Kapazitäten führen könnten, ist ein Anmeldungserfordernis einzuführen. Die Religions- und 

Glaubensgemeinschaften stellen durch Steuerung des Zutritts sicher, dass Ansammlungen 

von Personen in öffentlich zugänglichen oder Gästen vorbehaltenen Bereichen der 

Einrichtung, die von einer Mehrzahl von Personen benutzt werden, vermieden werden. Sie 

sind zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt hinsichtlich der 

Kontaktnachverfolgung im Falle von Infektionen verpflichtet.



(3) In geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmende die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 

Satz 2. Ausgenommen sind Geistliche sowie Lektorinnen und Lektoren, Vorbeterinnen und 

Vorbeter, Kantorinnen und Kantoren, Vorsängerinnen und Vorsänger, Musikerinnen und 

Musiker unter Einhaltung zusätzlicher Schutzmaßnahmen, die sich aus den 

Infektionsschutzkonzepten der Religions- oder Glaubensgemeinschaften ergeben.

(4) Nehmen an Gottesdiensten, Veranstaltungen oder Unterricht zur Vorbereitung auf 

Kommunion, Konfirmation, Firmung oder vergleichbare Anlässe höchstens 25 nicht- 

immunisierte Personen und im Übrigen nur genesene, geimpfte oder diesen gleichgestellte 

Personen teil, entfällt die Einhaltung des Abstandsgebots und der Maskenpflicht. Im Übrigen 

verbleibt es bei den vorstehend angeordneten Schutzmaßnahmen. Bei Erreichen der 

Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt reduziert sich die Personenzahl 

nach Satz 1 auf zehn Personen, bei Erreichen der Warnstufe 3 auf fünf Personen.

(5) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorganisationen erstellen 

Infektionsschutzkonzepte, in denen das Nähere zu den Schutzmaßnahmen, insbesondere 

die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung, geregelt wird und legen diese nach 

Aufforderung dem zuständigen Gesundheitsamt vor.

Teil 4

Wirtschaftsleben

§ 7

Voraussetzungen für die Öffnung von Einrichtungen

Öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen sind unter Beachtung der allgemeinen 

Schutzmaßnahmen geöffnet, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt 

ist. Sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien, insbesondere in Wartesituationen, 

gelten vorbehaltlich der Bestimmungen des § 4 Abs. 4 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 

Satz 1, die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 und die Personenbegrenzung nach § 3 

Abs. 5. Die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 gilt auch im unmittelbaren Umfeld der 

Einrichtung, wenn es zu Ansammlungen von Personen kommt. Die Personenbegrenzung 

nach § 3 Abs. 5 gilt abweichend von Satz 2 nicht

1. für Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen,

2. auf Wochenmärkten sowie

3. in persönlichen Beratungsgesprächen.

§ 8

Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen, Betriebsverbote



(1) In allen Arbeits- und Betriebsstätten sowie Lernorten nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 4. Mai 2020 (BGBl. I 920) in der jeweils geltenden 

Fassung oder nach § 26 Abs. 2 Nr. 6 der Handwerksordnung (HwO) in der Fassung vom 

24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095) in der jeweils geltenden Fassung gilt 

die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2. Satz 1 gilt zwischen den dort beschäftigten 

Personen nicht, sofern ein fester Platz eingenommen wird. Personen, die mindestens fünf 

Werktage hintereinander, wobei Sonn- und Feiertage nicht die Zählung der Werktage 

unterbrechen, aufgrund von Urlaub oder vergleichbaren Dienst- oder Arbeitsbefreiungen 

nicht gearbeitet haben, unterliegen der Testpflicht nach § 3 Abs. 7. Die Testpflicht gilt als 

erfüllt, wenn die oder der Beschäftigte einen Testnachweis nach § 2 Nr. 7 SchAusnahmV bei 

sich führt, bei dem die jeweils zugrunde liegende Testung in den in § 3 Abs. 7 Satz 1 

genannten Fristen vorgenommen worden ist, und diesen auf Aufforderung vorlegen kann. 

Erfolgt die Arbeitsaufnahme im Homeoffice, gilt die Verpflichtung nach Satz 3 für den ersten 

Tag, an dem die Arbeit im Betrieb oder an sonstigen Einsatzorten außerhalb der eigenen 

Häuslichkeit stattfindet. Bestimmungen des Arbeitsschutzes bleiben unberührt.

(2) Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sind unter Beachtung der allgemeinen 

Schutzmaßnahmen befugt, ihre Tätigkeit auszuüben. Das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 sowie die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 sind einzuhalten.

(3) Zulässig ist die Erbringung körpernaher Dienstleistungen, soweit in dieser Verordnung 

nichts Abweichendes bestimmt ist. Für diese Dienstleistungen gelten

1. das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 zwischen Kundinnen und Kunden,

2. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 mit Ausnahme beim Rehabilitationssport und 

Funktionstraining; die Maskenpflicht entfällt, wenn wegen der Art der Dienstleistung 

eine Maske nicht getragen werden kann,

3. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 und

4. die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 mit Ausnahme beim Rehabilitationssport und 

Funktionstraining sowie bei Dienstleistungen, die aus medizinischen Gründen erbracht 

werden.

(4) Alle ärztlichen Behandlungen sind zulässig. Einrichtungen des Gesundheitswesens 

bleiben unter Beachtung der notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen geöffnet. In 

Wartesituationen gemeinsam mit anderen Personen gilt die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 

Satz 2.

(5) Die Erbringung präsenter sexueller Dienstleistungen nach § 2 Abs. 1 des 

Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in der 

jeweils geltenden Fassung einschließlich des Prostitutionsgewerbes nach § 2 Abs. 3 Nr. 1, 

2 und 4 ProstSchG ist unter Beachtung des Hygienekonzepts für sexuelle Dienstleistungen,



das auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) veröffentlicht ist,

zulässig. Es gelten

1. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 für alle Beteiligten durch den 

Betreiber des Prostitutionsgewerbes oder durch die Prostituierten bei anderen 

sexuellen Dienstleistungen; die angegebenen Daten sind durch Vorlage eines 

amtlichen Lichtbildausweises zu überprüfen und durch Unterschrift zu bestätigen,

2. die Testpflicht nach § 3 Abs. 7,

3. in Innenräumen außerhalb der Erbringung der sexuellen Dienstleistung die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, soweit im Hygienekonzept für sexuelle 

Dienstleistungen nichts Abweichendes geregelt ist, und

4. die Pflicht des Betreibers oder der Betreiberin zur Erstellung und dem Aushang eines 

individuellen Schutz- und Hygienekonzepts, das der zuständigen Behörde auf 

Verlangen vorzulegen ist.

§ 9

Gastronomie

(1) Gastronomische Einrichtungen, insbesondere

1. Restaurants, Speisegaststätten, Kantinen, Mensen, Bars, Kneipen, Cafes, Shisha-Bars 

und ähnliche Einrichtungen,

2. Eisdielen, Eiscafes und ähnliche Einrichtungen sowie

3. Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen

sind nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 geöffnet. Für Abhol-, Liefer- und Bringdienste sowie 

den Straßenverkauf und Ab-Hof-Verkauf gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen, 

insbesondere das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und die Maskenpflicht nach § 3 

Abs. 2 Satz 2.

(2) Die Öffnung gastronomischer Einrichtungen ist unter Beachtung der allgemeinen 

Schutzmaßnahmen, Vorhaltung eines Hygienekonzepts und nach Maßgabe des Satzes 2 

zulässig. Es gelten

1. zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische sowie in Wartesituationen das 

Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1,

2. für Gäste und Personal die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; für Gäste ist die 

Maske unmittelbar am Platz entbehrlich,

3. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 und

4. im Innenbereich die Testpflicht nach § 3 Abs. 7; in Kantinen und Mensen sind die dort 

beschäftigten oder der Einrichtung angehörigen Personen von der Testpflicht 

ausgenommen.



(3) Sind in einer Einrichtung nach Absatz 1 Satz 1 höchstens 25 nicht-immunisierte Personen 

und im Übrigen nur genesene, geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen gleichzeitig 

anwesend, entfällt die Einhaltung des Abstandsgebots und für Gäste die Einhaltung der 

Maskenpflicht. Im Übrigen verbleibt es bei den vorstehend angeordneten 

Schutzmaßnahmen. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien 

Stadt reduziert sich die Personenzahl nach Satz 1 auf zehn Personen, bei Erreichen der 

Warnstufe 3 auf fünf Personen.

§ 10

Hotellerie, Beherbergungsbetriebe

(1) Einrichtungen des Beherbergungsgewerbes, insbesondere

1. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Gästehäuser und ähnliche Einrichtungen,

2. Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Privatquartiere und ähnliche Einrichtungen,

3. Jugendherbergen, Familienferienstätten, Jugendbildungsstätten, Erholungs-, Ferien- 

und Schulungsheime, Ferienzentren und ähnliche Einrichtungen,

4. Campingplätze, Reisemobilplätze, Wohnmobilstellplätze und ähnliche Einrichtungen 

sind nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 geöffnet.

(2) Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen mit der Maßgabe öffnen, dass

1. für Angebote von Sport- und Freizeitaktivitäten, die Nutzung einer Sauna, Wellness- 

und Kosmetikangeboten sowie Gruppenangebote mit Freizeitcharakter die übrigen 

Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend gelten,

2. ein Hygienekonzept vorgehalten wird.

(3) Es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 für die Kontaktdaten 

sämtlicher Gäste. Die Aufbewahrungspflicht nach § 30 Abs. 4 des Bundesmeldegesetzes 

bleibt unberührt.

(4) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtungen nach Absatz 1 gelten das 

Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 sowie im Innenbereich die Maskenpflicht nach § 3 

Abs. 2 Satz 2. Der Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des Zutritts Ansammlungen 

von Personen in öffentlich zugänglichen oder Gästen vorbehaltenen Bereichen der 

Einrichtung, die von einer Mehrzahl von Personen benutzt werden, zu vermeiden.

(5) Für Gäste von Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 gilt die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 

bei der Anreise. Bei mehrtätigen Aufenthalten ist alle 72 Stunden, gerechnet ab Vornahme 

der jeweils letzten Testung, eine erneute Testung vorzunehmen.

(6) Für die gastronomischen Angebote der Einrichtung gelten die Bestimmungen des § 9 

entsprechend mit der Maßgabe, dass sich für Gäste von Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 1 

und 3 die Testpflicht nach Absatz 5 bestimmt.



§ 11

Nutzung von Verkehrsmitteln, Schülerbeförderung

(1) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs und 

des gewerblichen Passagierverkehrs auf Flughäfen und der hierzu gehörenden 

Einrichtungen, wie beispielsweise dem Aufenthalt an Haltestellen, Bahnsteigen oder 

Einrichtungen der Fluggastabfertigung, gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen, 

insbesondere die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die Maskenpflicht entfällt im Freien 

in den Bereichen, in denen es nicht zu Ansammlungen von Personen kommt und 

sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot stets eingehalten werden kann. Satz 1 gilt auch 

für den freigestellten Schülerverkehr und andere Personenverkehre gemäß Freistellungs

Verordnung vom 30. August 1962 (BGBl. I S. 601) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

für Taxi- und Mietwagenverkehre. Ein Fahrscheinverkauf bei der Fahrerin oder dem Fahrer 

ist nur zulässig, wenn Trennvorrichtungen in den Fahrzeugen vorhanden sind. Der Verkauf 

und Verzehr von alkoholischen Getränken in den Verkehrsmitteln des öffentlichen 

Personennahverkehrs ist untersagt.

(2) Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 des Schulgesetzes 

(SchulG) oder § 33 des Privatschulgesetzes (PrivSchG) darf nicht mit der Begründung 

verweigert werden, dass diese keine Maske tragen.

(3) Die Durchführung von Reisebus- oder Schiffsreisen ist zulässig. Es gelten

1. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die 

Maskenpflicht entfällt im Freien in den Bereichen, in denen es nicht zu Ansammlungen 

von Personen kommt und sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot stets eingehalten 

werden kann,

2. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1,

3. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Busreisen und mehrtägigen Schiffsreisen die 

Testpflicht nach § 3 Abs. 7 mit der Maßgabe, dass alle 72 Stunden, gerechnet ab 

Vornahme der jeweils letzten Testung, eine erneute Testung vorzunehmen ist.

Nehmen an einer Reisebus- oder Schiffsreise ausschließlich geimpfte, genesene oder 

diesen gleichgestellte Personen teil, entfällt die Einhaltung der Maskenpflicht. Im Übrigen 

verbleibt es bei den vorstehend angeordneten Schutzmaßnahmen. Für gastronomische 

Angebote gelten die Bestimmungen des § 9 entsprechend. Für Übernachtungsangebote 

gelten die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 bis 4 entsprechend.

Teil 5

Sport und Freizeit



§ 12 

Sport

(1) Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport sind im Freien und auf allen 

öffentlichen und privaten ungedeckten Sportanlagen (Außenbereich) und in allen öffentlichen 

und privaten gedeckten Sportanlagen (Innenbereich) zulässig, wenn bei der Sportausübung 

höchstens 25 nicht-immunisierte Personen und im Übrigen nur genesene, geimpfte oder 

diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Im Innenbereich gilt die Testpflicht nach § 3 

Abs. 7. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt 

reduziert sich die Personenzahl nach Satz 1 auf zehn Personen, bei Erreichen der Warnstufe 

3 auf fünf Personen.

(2) Die Öffnung von Schwimm- und Spaßbädern im Innen- und Außenbereich, Thermen, 

Saunen und Badeseen ist zulässig, wobei die Höchstzahl der Personen, die sich zeitgleich 

auf dem Gelände der jeweiligen Einrichtung aufhalten dürfen, auf die Hälfte der sonst dort 

üblichen Besucherhöchstzahl beschränkt ist. Im Innenbereich gelten die Pflicht zur 

Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 und die Testpflicht nach § 3 Abs. 7. Sind in einer 

Einrichtung nach Satz 1 höchstens 25 nicht-immunisierte Personen und im Übrigen nur 

genesene, geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen gleichzeitig anwesend, entfällt die 

Einhaltung der Begrenzung der Personenzahl. Im Übrigen verbleibt es bei den vorstehend 

angeordneten Schutzmaßnahmen. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder 

einer kreisfreien Stadt reduziert sich die Personenzahl nach Satz 3 auf zehn Personen, bei 

Erreichen der Warnstufe 3 auf fünf Personen. Ein Hygienekonzept, das insbesondere auch 

Regelungen zur Nutzung von Umkleiden, Duschen und ähnlichen 

Gemeinschaftseinrichtungen sowie zur zulässigen Besucherzahl enthält, ist vorzuhalten. Die 

Kontrolle der Hygienekonzepte obliegt der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien 

Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde.

(3) Bei der Ausrichtung von Veranstaltungen im Amateur- und Freizeitsport sowie im Profi- 

und Spitzensport sind Zuschauerinnen und Zuschauer nach Maßgabe des § 5 zulässig.

(4) Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Profi- und Spitzensports ist im Freien sowie auf 

und in öffentlichen und privaten Sportanlagen zulässig, sofern ein von den 

Sportfachverbänden oder Ligaverantwortlichen erstelltes Hygienekonzept vorliegt und 

beachtet wird. Spitzen- und Profisport im Sinne des Satzes 1 betreiben:

1. Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten in olympischen Disziplinen 

(Olympiakader, Perspektivkader, Ergänzungskader, Teamkader, Nachwuchskader 1, 

Nachwuchskader 2, Landeskader), Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten 

in paralympischen Disziplinen (Paralympicskader, Perspektivkader, Ergänzungskader, 

Teamkader, Nachwuchskader 1, Nachwuchskader 2, Landeskader), 

Bundeskaderathletinnen und -athleten in deaflympischen Sportarten



(Deaflympicskader, Erweiterungskader, Nachwuchskader) sowie Bundes- und 

Landeskaderathletinnen und -athleten in nichtolympischen Sportarten (A-Kader, B- 

Kader, C-Kader und D/C-Kader), welche von den zuständigen Bundes- oder 

Landesverbänden anerkannt sind;

2. Mannschaften aller olympischen und paralympischen Sportarten der 1. bis 3. Ligen

sowie der Regionalliga im Männerfußball; darüber hinaus Profimannschaften in nicht 

olympischen und nicht paralympischen Sportarten; unter Profisport ist die bezahlte 

Vollzeittätigkeit von Berufssportlern in Kapitalgesellschaften oder in den

Wirtschaftsbetrieben von Vereinen zu verstehen;

3. Mannschaften der höchsten Spielklassen der Jugend- und Nachwuchsaltersklassen 

U 17 oder älter sowie Spielerinnen und Spieler der Bundes- und Landeskader der 

Altersklassen U 15 und U 16, sofern die Mannschaften oder Spielerinnen und Spieler 

an einem vom zuständigen Spitzenfachverband zertifizierten 

Nachwuchsleistungszentrum trainieren;

4. wirtschaftlich selbstständige, Vereins- oder verbandsungebundene Profisportlerinnen 

und -sportler ohne Bundeskaderstatus sowie

5. sonstige Athletinnen und Athleten, die sich bereits für die Teilnahme an 

bevorstehenden Europa- und Weltmeisterschaften qualifiziert haben oder im Jahr 2021 

qualifizieren können.

§ 13 

Freizeit

(1) Freizeitparks, Kletterparks, Minigolfplätze und ähnliche Einrichtungen sind geöffnet. Es

gelten

1. das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1,

2. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, soweit die Art des jeweiligen Freizeitangebots 

dies zulässt; die Maskenpflicht entfällt im Freien in den Bereichen, in denen es nicht zu 

Ansammlungen von Personen kommt und sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot 

stets eingehalten werden kann; der Betreiber der Einrichtung hat die Bereiche, in denen 

die Maskenpflicht gilt, entsprechend auszuweisen,

3. im Innenbereich die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1,

4. im Innenbereich die Testpflicht nach § 3 Abs. 7,

5. für Freizeitparks zur Steuerung des Zutritts eine Vorausbuchungspflicht sowie die 

Verpflichtung, ein Hygienekonzept vorzuhalten, und

6. im Innenbereich eine Beschränkung der Besucherzahl auf die Hälfte der sonst dort 

üblichen Besucherhöchstzahl.



(2) Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Einrichtungen sind 

geöffnet. Es gelten

1. das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1,

2. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; für Gäste entfällt die Maskenpflicht am Platz,

3. die Personenbegrenzung nach § 3 Abs. 5,

4. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 und

5. die Testpflicht nach § 3 Abs. 7.

Sind in Einrichtungen nach Satz 1 höchstens 25 nicht-immunisierte Personen und im Übrigen 

nur genesene, geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen gleichzeitig anwesend, entfällt 

die Einhaltung des Abstandsgebots und für Gäste die Einhaltung der Maskenpflicht. Im 

Übrigen verbleibt es bei den vorstehend angeordneten Schutzmaßnahmen. Bei Erreichen 

der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt reduziert sich die 

Personenzahl nach Satz 3 auf zehn Personen, bei Erreichen der Warnstufe 3 auf fünf 

Personen.

(3) Zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche Einrichtungen sind für 

den Publikumsverkehr geöffnet. Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich auf dem 

Gelände der Einrichtungen nach Satz 1 befinden dürfen, ist vorab von der zuständigen 

Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde zu 

genehmigen. Es gelten

1. das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1,

2. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die Maskenpflicht entfällt im Freien in den 

Bereichen, in denen es nicht zu Ansammlungen von Personen kommt und 

sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot stets eingehalten werden kann; der 

Betreiber der Einrichtung hat die Bereiche, in denen die Maskenpflicht gilt, 

entsprechend auszuweisen,

3. im Innenbereich die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 und

4. im Innenbereich die Testpflicht nach § 3 Abs. 7.

(4) Auf Spielplätzen ist möglichst das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 zu beachten.

Teil 6

Bildung und Kultur

§ 14

Schulen, Staatliche Studienseminare für Lehrämter



(1) Der Schulbetrieb, einschließlich des Schulsports, der Ferienschule und der 

Feriensprachkurse, findet gemäß den Vorgaben des für die Angelegenheiten des Schul- und 

Unterrichtswesens zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem für die 

gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium statt. Der „Hygieneplan-Corona 

für die Schulen in Rheinland-Pfalz", veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für 

Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung, ist anzuwenden; dabei gelten die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 unter Berücksichtigung der jeweiligen Warnstufe 

gemäß § 2 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 nach Maßgabe des 

„Hygieneplans-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz". Die Teilnahme am 

Präsenzunterricht ist nur zulässig für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die 

genesen oder geimpft sind, oder die zweimal in der Woche in der Schule mittels eines 

anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden 

oder die zu Beginn des Schultages über einen Nachweis verfügen, dass keine Infektion mit 

dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt; der Nachweis muss tagesaktuell oder vom Vortag sein, ihm 

steht die qualifizierte Erklärung der Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigten über das 

negative Ergebnis eines unter ihrer Aufsicht zuhause tagesaktuell oder am Vortag 

durchgeführten Tests gleich; § 3 Abs. 7 Satz 7 Nr. 1 und Abs. 8 findet keine Anwendung. 

Alle Testergebnisse sind von den Schulen wöchentlich anonymisiert in elektronischer Form 

an die Schulaufsicht zu übermitteln. Sofern der reguläre Unterricht wegen der in den Sätzen 

1 und 2 genannten Vorgaben nicht im vorgesehenen Umfang als Präsenzunterricht 

stattfindet, erfüllen die Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag durch ein 

pädagogisches Angebot, das auch in häuslicher Arbeit wahrgenommen werden kann. Die 

Schulpflicht besteht fort und wird auch durch die Wahrnehmung des pädagogischen 

Angebots zur häuslichen Arbeit erfüllt. Schülerinnen und Schüler, die aus 

Infektionsschutzgründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ein 

pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit.

(2) Von einer Maskenpflicht nach Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 ausgenommen sind in den 

Förderschulen ohne weiteren Nachweis Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer 

Behinderung keine Maske tragen oder tolerieren können. Weitere Ausnahmen von der 

Maskenpflicht sind aus schulorganisatorischen oder persönlichen Gründen, soweit diese 

Gründe nicht dauerhaft bestehen, zeitlich begrenzt im erforderlichen Umfang zulässig. Dies 

gilt insbesondere beim Sportunterricht und in der Pause im Freien, zur Nahrungsaufnahme 

sowie bei Prüfungen und Kursarbeiten. § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 gilt entsprechend, mit 

der Maßgabe, dass die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Einhaltung der 

Maskenpflicht durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft zu machen ist, aus der sich 

mindestens nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose 

gestellt wurde und aus welchen Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall eine 

unzumutbare Belastung darstellt. Die Tatsache, dass die ärztliche Bescheinigung vorgelegt



wurde, die ausstellende Ärztin oder der ausstellende Arzt sowie ein eventueller 

Gültigkeitszeitraum der Bescheinigung darf in der Schülerakte dokumentiert werden. Das 

Fertigen einer Kopie ist nicht zulässig. In den Fällen einer Befreiung aus persönlichen 

Gründen nach Satz 2 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

einzuhalten. Näheres regelt der „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz".

(3) Die Regelungen zur Befreiung von der Maskenpflicht gelten entsprechend für eine 

etwaige Befreiung von Schülerinnen und Schülern von der Pflicht zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht.

(4) Abweichungen von den in Absatz 1 genannten Vorgaben sind für Schulen in freier 

Trägerschaft möglich; sie bedürfen der Zustimmung der Schulbehörde.

(5) Ist der Präsenzunterricht aufgrund einer Verfügung der örtlich zuständigen 

Gesundheitsbehörden untersagt, wird eine schulische Notbetreuung eingerichtet. 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Schülerinnen und 

Schüler, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist, und Schülerinnen und 

Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, bei denen eine häusliche Betreuung nicht oder nur 

teilweise gewährleistet werden kann, können die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Soweit 

Schülerinnen und Schüler an der Notbetreuung in den Schulen teilnehmen, findet dort ein 

an die Situation angepasstes pädagogisches Angebot statt. Für Schülerinnen und Schüler 

sowie Lehrkräfte und andere Personen in der Notbetreuung gilt auch während der 

Betreuungsmaßnahmen die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.

(6) Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Prüfungen an den Staatlichen 

Studienseminaren für Lehrämter richtet sich nach den Vorgaben des für die Lehrerinnen- 

und Lehrerausbildung zuständigen Ministeriums und erfolgt unter Beachtung des 

„Hygieneplans Corona für die Studienseminare in Rheinland-Pfalz", veröffentlicht auf der 

Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung.

(7) Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen im Rahmen der Fort- und Weiterbildung 

von Lehrkräften durch das Pädagogische Landesinstitut richtet sich nach den Vorgaben des 

fachlich zuständigen Ministeriums und erfolgt unter Beachtung des „Hygieneplans-Corona für 

die Schulen in Rheinland-Pfalz".

(8) Für Schulen für Gesundheitsfachberufe nach dem Landesgesetz über die 

Gesundheitsfachberufe vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 265, BS 2124-11) in der jeweils geltenden 

Fassung sowie für Pflegeschulen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Landesgesetzes zur 

Ausführung des Pflegeberufegesetzes vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 212, BS 2124-13) in der 

jeweils geltenden Fassung gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 15

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege



(1) An allen Kindertagesstätten findet der Regelbetrieb ohne Einschränkungen im 

Betreuungsumfang statt. Die im Regelbetrieb zu beachtenden Hygienevorgaben aus den 

Absätzen 4 bis 6 bleiben hiervon unberührt. Findet der Regelbetrieb nach Satz 1 in 

Abweichung von der jeweiligen Konzeption der Einrichtung statt, erfolgt dies in Abstimmung 

zwischen den Beteiligten vor Ort (Träger, Leitung, Elternausschuss). Gemäß § 24 erlassene 

Allgemeinverfügungen sowie Einzelverfügungen zur Schließung von Einrichtungen in den 

Landkreisen und kreisfreien Städten bleiben hiervon unberührt.

(2) Werden auf Grundlage des § 24 Betreuungsangebote örtlich eingeschränkt, ist eine 

Notbetreuung nach den Sätzen 2 bis 4 zuzulassen. Die Notbetreuung kommt vor allem für 

folgende Personen infrage:

1. Kinder in Kindertageseinrichtungen mit heilpädagogischem Angebot, soweit deren 

Betrieb für die Betreuung und Versorgung besonders beeinträchtigter Kinder und 

Jugendlicher unverzichtbar ist;

2. Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, 

insbesondere, wenn beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit, einem Studium oder 

einer Ausbildung nachgehen müssen, sowie Kinder berufstätiger Alleinerziehender;

3. Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch oder teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 32 des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten;

4. Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss kommt, dass die Betreuung 

im Sinne des Kindeswohls geboten ist; deren Sorgeberechtigten sollen ermuntert 

werden, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen;

5. Kinder, die auf Grund der in diesem Jahr vorgesehenen Einschulung weitere 

Unterstützung benötigen (Vorschulkinder).

Der Bedarf für eine Notbetreuung ist von den Eltern und anderen sorgeberechtigten 

Personen glaubhaft darzulegen. Ein schriftlicher Nachweis ist nicht erforderlich. Unabhängig 

hiervon werden die Eltern dringend gebeten, ihre Kinder wann immer möglich zu Hause zu 

betreuen.

(3) Auf die jeweils gültigen Hygiene-Empfehlungen sowie das Merkblatt zum Umgang mit 

Erkältungs-/ Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in 

Rheinland-Pfalz, jeweils aktuell veröffentlicht auf der Internetseite der Landesregierung 

(https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-kita/), wird hingewiesen.

(4) Für Jugendliche und Erwachsene gilt in einer unmittelbaren Bring- oder Holsituation am 

Einrichtungsbetrieb die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2. Im Übrigen gilt die 

Maskenpflicht für Jugendliche und Erwachsene in der Einrichtung nur in der Warnstufe 3.



Alle Kinder sind ohne Ansehung ihres Alters in der sie betreuenden Kindertageseinrichtung 

von der Maskenpflicht ausgenommen.

(5) Die Entscheidung über die Durchführung einer Briefwahl des Elternausschusses trifft 

nach § 4 Abs. 3 der Landesverordnung über die Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen der 

Kindertagesbetreuung vom 17. März 2021 (GVBl. S. 169, BS 216-7-3) in der jeweils 

geltenden Fassung die Elternversammlung. Für die Elternversammlung ist eine 

Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 durchzuführen; es gilt die Maskenpflicht nach § 3 

Abs. 2 Satz 2; § 5 findet keine Anwendung. Wahlen des Elternausschusses, für die bereits 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung ein Wahltermin als Briefwahl festgelegt 

wurde, die Eltern rechtzeitig über die Briefwahl informiert wurden und die organisatorischen 

Maßnahmen für eine ordnungsgemäße Briefwahl getroffen wurden, können als Briefwahl 

durchgeführt werden und haben, sofern die Briefwahl ordnungsgemäß erfolgt ist, Bestand. 

Wahlen des Elternausschusses, die als ordnungsgemäße Briefwahl bereits zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieser Verordnung stattgefunden haben, haben Bestand.

(6) Beim Einsatz von Vertretungskräften gemäß § 6 Abs. 5 der Landesverordnung zur 

Ausführung des Kindertagesstättengesetzes vom 31. März 1998 (GVBl. S. 124, BS 216-10

2) in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 der Landesverordnung 

zur Ausführung von Bestimmungen des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und 

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 17. März 2021 

(GVBl. S. 165, BS 216-7-1) in der jeweils geltenden Fassung darf seit dem 16. März 2020 

bis zum Ablauf des 30. September 2021 die gemäß den vorgenannten Landesverordnungen 

geregelte Maximalzeit überschritten werden. Dies gilt entsprechend, soweit gemäß dem 

Rundschreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Nr. 70/2020 vom 

30. Oktober 2020 (https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Famili 

e/Kita/Rundschreiben/Kita_RdSchr_LJA_2020_70_Kindertagesbetreuung_sichern.pdf) 

zusätzliches Vertretungspersonal in Abweichung nach oben von § 6 Abs. 5 der 

Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes oder von § 25 Abs. 2 

Satz 3 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 3. September 2019 (GVBl. S. 213, BS 

216-7) in der jeweils geltenden Fassung eingesetzt wird.

(7) Für die Kindertagespflege gelten Absatz 2, mit Ausnahme des Satzes 2 Nr. 1, sowie die 

Absätze 3 und 4, entsprechend. Die Absätze 1, 5 und 6 finden auf die Kindertagespflege 

keine Anwendung.

§ 16

Hochschulen, außerschulische Bildungsmaßnahmen und Aus-, Fort- und Weiterbildung



(1) Die Teilnahme an der Präsenzlehre an Hochschulen setzt für Studierende und Lehrende 

den Nachweis über eine Testung nach § 3 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 voraus; der Nachweis muss 

tagesaktuell oder vom Vortag sein. Die Testpflicht nach Satz 1 gilt nicht für geimpfte oder 

genesene Personen. Die Testpflicht gilt als erfüllt, wenn die oder der Studierende oder 

Lehrende einen Testnachweis nach § 2 Nr. 7 SchAusnahmV bei sich führt, bei dem die 

jeweils zugrunde liegende Testung in den in Satz 1 genannten Fristen vorgenommen worden 

ist, und diesen auf Aufforderung vorlegen kann. Darüber hinaus gilt in den 

Lehrveranstaltungen entweder

1. das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1; das Abstandsgebot kann durch einen freien 

Sitzplatz zwischen jedem belegten Sitzplatz innerhalb einer Reihe sowie vor und hinter 

jedem belegten Sitzplatz gewahrt werden, oder

2. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2.

Zudem gilt in den Lehrveranstaltungen die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 

Satz 1. Bei der forschenden Tätigkeit an den Hochschulen und öffentlich geförderten 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen gilt die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; 

die Maskenpflicht entfällt am Platz. Bestimmungen des Arbeitsschutzes bleiben, soweit 

einschlägig, unberührt. Vom Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und der Maskenpflicht 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2 kann abgewichen werden, wenn die forschende oder lehrende 

Tätigkeit dies erforderlich macht, insbesondere wenn das Studienfach praktische Elemente 

beinhaltet, bei denen die Einhaltung des Abstandsgebots oder das Tragen der Maske nicht 

möglich ist. Darüber hinaus haben die Hochschulen für ihre Einrichtungen Hygienekonzepte 

zu erstellen, in denen insbesondere etwaige Personenbegrenzungen sowie konkrete 

Schutzmaßnahmen auch außerhalb der lehrenden oder forschenden Tätigkeit festgelegt 

werden.

(2) Bildungsangebote in öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind unter Beachtung der 

allgemeinen Schutzmaßnahmen, Vorhaltung eines Hygienekonzepts und nach Maßgabe der 

Sätze 2 bis 4 in Präsenzform zulässig. Es gelten

1. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die Maskenpflicht entfällt am Platz, soweit 

der Veranstalter entweder das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder die 

Testpflicht nach § 3 Abs. 7 für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorsieht,

2. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1.

Das Abstandsgebot nach Satz 2 Nr. 1 kann durch einen freien Sitzplatz zwischen jedem 

belegten Sitzplatz innerhalb einer Reihe sowie vor und hinter jedem belegten Sitzplatz 

gewahrt werden. Für Sport- und Bewegungsangebote in öffentlichen und privaten 

Einrichtungen außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen gilt § 12 

entsprechend.

(3) Absatz 2 gilt auch für entsprechende Bildungsangebote von Einzelpersonen und für 

Maßnahmen von Dienstleistern, die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem



Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung nach dem 

Dritten Buch Sozialgesetzbuch umsetzen, sowie für arbeitsmarktpolitische Projekte, die aus 

Landesmitteln oder Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert werden.

(4) In Präsenzform zulässig sind

1. die Angebote von Fahrschulen und Bildungsträgern der Berufskraftfahrerqualifikation 

sowie des Gefahrguts,

2. die Aus- und Weiterbildung der amtlich anerkannten Sachverständigen oder 

Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr sowie der Fahrlehrerinnen und 

Fahrlehrer oder deren Auditierung und

3. Fahrsicherheitstraining.

Es gelten das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 

Satz 2. Während des theoretischen Unterrichts entfällt die Maskenpflicht, wenn Personen 

unter Wahrung des Abstandsgebotes einen festen Platz einnehmen. Während des 

praktischen Unterrichts gilt das Erfordernis des Mindestabstands nicht, sofern dieses nicht 

eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht während des praktischen Unterrichts kann im 

gegenseitigen Einvernehmen entfallen. Für diesen Fall gilt die Testpflicht nach § 3 Abs. 7. 

Die Sätze 1 bis 6 gelten für die Angebote von Flug- und Bootsschulen entsprechend.

(5) Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie der Kulturpädagogik 

sind unter Beachtung des Hygienekonzepts für Einrichtungen und Angebote der Kinder- und 

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie der Kulturpädagogik, das auf der Internetseite der 

Landesregierung (www.corona.rlp.de) veröffentlicht ist, zulässig. Es gilt im Innenbereich 

grundsätzlich die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 sowie die Pflicht zur Kontakterfassung 

nach § 3 Abs. 6 Satz 1. Für mehrtägige Angebote mit und ohne Übernachtung gilt die 

Testpflicht nach Maßgabe des in Satz 1 genannten Hygienekonzepts.

(6) Der außerschulische Musik- und Kunstunterricht ist im Innenbereich und im Freien 

zulässig, wenn höchstens 25 nicht-immunisierte Personen und im Übrigen nur genesene, 

geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Es gilt im Innenbereich die 

Testpflicht nach § 3 Abs. 7 für Tätigkeiten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, wie 

beispielsweise Gesangsunterricht. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder 

einer kreisfreien Stadt reduziert sich die Personenzahl nach Satz 1 auf zehn Personen, bei 

Erreichen der Warnstufe 3 auf fünf Personen.

§ 17 

Kultur

(1) Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen, insbesondere

1. Kinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und ähnliche Einrichtungen,



2. Zirkusse und ähnliche Einrichtungen 

sind nach Maßgabe des § 5 geöffnet.

(2) Der Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist im Innenbereich und im 

Freien zulässig, wenn höchstens 25 nicht-immunisierte Personen und im Übrigen nur 

genesene, geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Es gilt im 

Innenbereich die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 für Tätigkeiten, die zu verstärktem 

Aerosolausstoß führen, wie beispielsweise Gesang. Bei Erreichen der Warnstufe 2 in einem 

Landkreis oder einer kreisfreien Stadt reduziert sich die Personenzahl nach Satz 1 auf zehn 

Personen, bei Erreichen der Warnstufe 3 auf fünf Personen.

(3) Beim Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur sind Zuschauerinnen und Zuschauer 

nach Maßgabe des § 5 zulässig.

(4) Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sind für den 

Publikumsverkehr geöffnet. Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich auf dem Gelände 

der Einrichtungen nach Satz 1 befinden dürfen, ist vorab von der zuständigen 

Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde zu 

genehmigen. Es gelten

1. das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1,

2. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die Maskenpflicht entfällt im Freien in den 

Bereichen, in denen es nicht zu Ansammlungen von Personen kommt und 

sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot stets eingehalten werden kann; der 

Betreiber der Einrichtung hat die Bereiche, in denen die Maskenpflicht gilt, 

entsprechend auszuweisen,

3. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 und

4. im Innenbereich die Testpflicht nach § 3 Abs. 7.

Sind in einer Einrichtung nach Satz 1 höchstens 25 nicht-immunisierte Personen und im 

Übrigen nur genesene, geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen gleichzeitig 

anwesend, entfallen die Begrenzung der Personenzahl nach Satz 2, die Einhaltung des 

Abstandsgebots und für Besucherinnen und Besucher die Einhaltung der Maskenpflicht. Im 

Übrigen verbleibt es bei den vorstehend angeordneten Schutzmaßnahmen. Bei Erreichen 

der Warnstufe 2 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt reduziert sich die 

Personenzahl nach Satz 4 auf zehn Personen, bei Erreichen der Warnstufe 3 auf fünf 

Personen.

Teil 7

Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen

§ 18



Besuchs- und Zutrittsregelungen für besondere Einrichtungen

(1) Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 7 IfSG, sowie Hospize, dürfen zum Zwecke 

des Besuchs von Patientinnen und Patienten nur durch geimpfte Personen, genesene 

Personen oder tagesaktuell getestete Personen betreten werden; § 3 Abs. 7 Satz 7 Nr. 1 

und § 3 Abs. 8 finden keine Anwendung. Über die Ausgestaltung der Zugangsmodalitäten 

entscheiden unter Berücksichtigung der Regelung in Absatz 3 die jeweiligen Einrichtungen 

im Übrigen im Rahmen eigener Zuständigkeit unter Wahrung der notwendigen 

Hygienevorgaben.

(2) Über den Zugang zu

1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fachkrankenhäuser für 

Gerontopsychiatrie,

2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie

3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern,

jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entscheidet die Leitung der jeweiligen 

Einrichtung.

(3) Zutritt sollen jedenfalls erhalten:

1. Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen,

2. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die 

Verlobte oder der Verlobte, Kinder und sonstige nahe Angehörige oder nahestehende 

Personen,

3. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion die Einrichtung aufsuchen,

4. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare, die in dieser 

Funktion die Einrichtung aufsuchen,

5. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, soweit ein persönlicher Kontakt zur Erfüllung 

der ihnen übertragenen Aufgaben nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

erforderlich ist; Bevollmächtigte werden rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern 

gleichgestellt,

6. sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang zu gewähren ist,

7. Personen im Rahmen therapeutisch oder medizinisch notwendiger Besuche.

(4) Der Zutritt ist für Personen nicht gestattet, die

1. enge Kontaktpersonen entsprechend der Definition durch das Robert Koch-Institut 

sind,

2. bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind,

3. erkennbare Atemwegsinfektionen haben oder

4. aus einem Risikogebiet im Sinne des § 2 Nr. 17 IfSG in die Bundesrepublik 

Deutschland eingereist sind, für das ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, solange deshalb eine Pflicht zur Absonderung



besteht; etwaige bundes- oder landesrechtlich geregelte Ausnahmen von der 

Absonderungspflicht sind nicht anwendbar.

(5) Die Einrichtungen haben, im Einzelfall auch unter Auflagen, Ausnahmen von den 

Einschränkungen nach den Absätzen 1 und 4 zuzulassen, wenn ein besonderes 

berechtigtes Interesse vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Interesse liegt insbesondere bei 

Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden oder Begleitung von Geburten vor. Die 

Einrichtungen haben die notwendigen hygienischen Schutzmaßnahmen zu treffen und deren 

Einhaltung zu kontrollieren.

(6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer in Absatz 1 genannten Einrichtung, die aufgrund 

ihrer Tätigkeit unmittelbaren Kontakt zu den Patientinnen und Patienten der Einrichtung 

haben und

1. sich nach der Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS- 

CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren 

Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen vom 11. Juni 2021 (GVBl. S. 389, BS 

2126-17) in der jeweils geltenden Fassung in Absonderung befunden haben oder

2. enge Kontaktpersonen nach den jeweils geltenden Kriterien des Robert Koch-Instituts 

oder Hausstandsangehörige einer positiv getesteten Person sind, aber aufgrund des 

§ 10 SchAusnahmV nicht unter Nummer 1 fallen,

dürfen die Einrichtung nur bei Vorliegen einer molekularbiologischen Testung mittels 

Polymerase-Kettenreaktion auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR-Test) oder eines PoC- 

Antigentests durch geschultes Personal mit negativem Ergebnis und nach Maßgabe der 

Sätze 2 bis 5 betreten. Der Nachweis nach Satz 1 ist auf Papier oder in einem elektronischen 

Dokument, jeweils in deutscher, englischer oder französischer Sprache zu erbringen. Im 

Falle des Satzes 1 Nr. 1 darf die dem Testergebnis nach Satz 1 zugrunde liegende 

Abstrichnahme

1. bei einem PCR-Test ab dem ersten Tag der Symptomfreiheit, frühestens jedoch am 

elften Tag der Absonderung,

2. bei einem PoC-Antigentest durch geschultes Personal ab dem ersten Tag der 

Symptomfreiheit, frühestens jedoch am 14. Tag der Absonderung

vorgenommen worden sein. Für enge Kontaktpersonen nach Satz 1 Nr. 2 gilt, dass 

unverzüglich nach der Mitteilung durch das zuständige Gesundheitsamt über die Einstufung 

nach § 1 Nr. 5 der Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS- 

CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen 

und Kontaktpersonen oder nach Kenntniserlangung in sonstiger Weise eine Testung mittels 

PCR-Test vorzunehmen ist. Bei Hausstandsangehörigen nach Satz 1 Nr. 2 ist unverzüglich 

nach Kenntniserlangung über das erste positive Testergebnis einer im Hausstand 

wohnenden positiv getesteten Person eine Testung mittels PCR-Test vorzunehmen und für



die zwei darauffolgenden Wochen mindestens eine Testung durch PoC-Antigentest oder 

PCR-Test pro Woche vorzunehmen.

(7) Sofern das Betreten einer in Absatz 1 genannten Einrichtung nach den Bestimmungen 

der Absätze 2, 3 und 5 zulässig ist, muss dennoch durch entsprechende Maßnahmen 

sichergestellt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Personen in den 

jeweiligen Einrichtungen nicht gefährdet werden. Dies beinhaltet insbesondere die 

Sicherstellung der Kontakterfassung von Besucherinnen und Besuchern nach § 3 Abs. 6 

Satz 1.

§ 19

Krankenhäuser

(1) Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025 

aufgenommen sind, die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und 

Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag nach § 109 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 

die zum 29. April 2020 über Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit verfügen 

und im Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und 

Notfallmedizin (DIVI-Register) registriert und gelistet sind, erstellen individuelle 

Organisationskonzepte, die eine dynamische Anpassung der Kapazitäten an das 

Infektionsgeschehen zulassen, und geben diese dem Ministerium für Wissenschaft und 

Gesundheit bekannt.

(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infektionen mit dem Coronavirus SARS- 

CoV-2 dies nach Feststellung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit erforderlich 

machen, haben die in Absatz 1 genannten Krankenhäuser innerhalb von 72 Stunden nach 

dieser Feststellung Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit sowie 

Behandlungskapazitäten der Normalversorgung in Isolierstationen einschließlich des für die 

Versorgung und Behandlung notwendigen Personals für die Versorgung und Behandlung 

von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung im jeweils notwendigen 

Umfang zu organisieren und vorzuhalten sowie die nicht medizinisch notwendigen planbaren 

Leistungen nach Maßgabe der Weisung des Ministeriums zu reduzieren.

(3) Die Koordination in den fünf Versorgungsgebieten gemäß Krankenhausplan des Landes 

Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025, ein kontinuierliches Monitoring des Infektionsgeschehens, 

insbesondere der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen und der Reproduktionszahl und 

der Informationen des DIVI-Registers, sowie der ständige Informationsaustausch mit den 

kooperierenden Krankenhäusern in den fünf Versorgungsgebieten erfolgen, in enger 

Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, weiterhin durch die 

Krankenhäuser der Maximal- und Schwerpunktversorgung, denen dies durch Bescheid des



Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 30. März 2020 als 

besondere Aufgabe zugewiesen wurde.

§ 20

Erfassung von Behandlungskapazitäten

(1) Zur zentralen landesweiten Information der Landesregierung und zur Koordination der 

Behandlungskapazitäten erfassen alle in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit 

einer COVID-19-Erkrankung tätigen stationären Einrichtungen fortlaufend, mindestens 

einmal täglich, die COVID-19-Fallzahlen, die belegten und verfügbaren Intensivbetten sowie 

die belegten und verfügbaren Beatmungsplätze sowie die Anzahl der mit Patientinnen und 

Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung belegten Intensivbetten und Beatmungsplätze 

und melden diese Daten täglich elektronisch an das Informationssystem „Zentrale 

Landesweite Behandlungskapazitäten (ZLB)" der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland und 

an das COVID-19-Register Rheinland-Pfalz.

(2) Die Leitungen von Einrichtungen nach Absatz 3, die Geräte, welche zur invasiven oder 

nicht invasiven Beatmung von Menschen geeignet sind, (Beatmungsgeräte) besitzen, sind 

verpflichtet, unverzüglich dem für ihre Einrichtung zuständigen Gesundheitsamt Folgendes 

zu melden:

1. den Namen und die Anschrift der Einrichtung,

2. die Anzahl ihrer Beatmungsgeräte,

3. den Hersteller und die Typenbezeichnung ihrer Beatmungsgeräte,

4. Angaben zur Funktionsfähigkeit ihrer Beatmungsgeräte,

5. Ansprechpersonen und Kontaktdaten, sodass eine jederzeitige Erreichbarkeit der 

Einrichtung sichergestellt ist, sowie

6. jede Änderung hinsichtlich der gemeldeten Angaben zu den Nummern 1 bis 5.

Die in Absatz 3 Nr. 4 und 5 genannten Einrichtungen sind von der Meldepflicht nach Satz 1 

befreit, soweit sie diese Angaben bereits in anderer geeigneter Form dem Ministerium für 

Wissenschaft und Gesundheit zur Verfügung stellen.

(3) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 sind insbesondere:

1. Einrichtungen für ambulantes Operieren,

2. stationäre und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,

3. Dialyseeinrichtungen,

4. zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

5. Privatkrankenanstalten nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung, soweit diese 

nicht zugleich ein zugelassenes Krankenhaus nach § 108 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch sind,



6. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in Nummer 1 bis 5 

genannten Einrichtungen oder mit Krankenhäusern vergleichbar sind,

7. Einrichtungen für ambulante Entbindungen nach § 24 f des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch,

8. Arztpraxen und Zahnarztpraxen,

9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,

10. Tierkliniken und ähnliche Einrichtungen,

11. Sanitätshäuser sowie

12. Kranken- und Pflegekassen.

(4) Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, Meldungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 

unverzüglich dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit weiterzuleiten.

Teil 8

Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende,

Ausnahmen von der Absonderungspflicht und 

gruppenbezogene Maßnahmen

§ 21

Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende des Landes

(1) Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine Aufnahmeeinrichtung 

für Asylbegehrende des Landes aufgenommen werden, sind verpflichtet, sich in eine 

zugewiesene Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen ständig 

dort abzusondern. Sofern es sich um Personen handelt, die sich in den letzten zehn Tagen 

vor ihrer Aufnahme nach Satz 1 in einem Virusvariantengebiet nach § 2 Nr. 3 a der 

Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) vom 30. Juli 2021 (BAnz AT 30.07.2021 

V1) in der jeweils geltenden Fassung aufgehalten haben, beträgt die Dauer der Absonderung 

abweichend von Satz 1 14 Tage. Den in den Sätzen 1 und 2 genannten Personen ist es, 

solange eine Pflicht zur Absonderung besteht, nicht gestattet, Besuch von Personen zu 

empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.

(2) Die nach § 47 des Asylgesetzes in einer solchen Aufnahmeeinrichtung wohnpflichtigen 

Personen sind beim Auftreten von Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts 

hinweisen, verpflichtet, den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber unverzüglich zu 

informieren, sich in eine zugewiesene, geeignete Unterkunft zu begeben und sich dort bis 

zur Vorlage eines Testergebnisses über eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARS- 

CoV-2 ständig abzusondern. Die Aufnahmeeinrichtung hat das zuständige Gesundheitsamt



hierüber unverzüglich zu informieren. Die Aufnahmeeinrichtung kann den betroffenen 

Personen jederzeit neue Unterbringungsbereiche zuweisen und Ausnahmen von den 

Verpflichtungen des Satzes 1 zulassen.

(3) Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine Aufnahmeeinrichtung 

für Asylbegehrende des Landes aufgenommen werden, haben unmittelbar nach der 

Aufnahme auf Anforderung des zuständigen Gesundheitsamts oder der 

Aufnahmeeinrichtung einen Testnachweis nach § 2 Nr. 6 CoronaEinreiseV vorzulegen. Wird 

ein solcher Testnachweis nicht vorgelegt, sind die genannten Personen verpflichtet, die 

ärztliche Untersuchung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

zu dulden. Dies umfasst auch eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einschließlich einer Abstrichnahme zur 

Gewinnung des Probenmaterials.

§ 22

Ausnahmen von der Pflicht

zur Absonderung von Einreisenden und von der Nachweispflicht

(1) Anträge auf Befreiung von der Pflicht zur Absonderung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

CoronaEinreiseV gelten

1. für Personen, die sich weniger als 72 Stunden in einem Hochrisikogebiet aufgehalten 

haben,

2. für Personen, die mit den in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4, 7, 10 und 11 CoronaEinreiseV 

benannten Personen in einem gemeinsamen Hausstand leben und mit diesen 

gemeinsam einreisen oder

3. für Personen, die nur deshalb keine Grenzpendler nach § 2 Nr. 11 Buchst. a 

CoronaEinreiseV sind, weil sie nicht mindestens einmal wöchentlich an ihren Wohnsitz 

zurückkehren, im Übrigen jedoch die dort genannten Voraussetzungen erfüllen und 

beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf dem Land-, 

Wasser- oder Luftweg transportieren,

als gestellt und genehmigt. Anträge auf Befreiung von der Pflicht nach § 4 Abs. 2 Satz 3 

Halbsatz 1 CoronaEinreiseV, wonach im Fall der Übermittlung eines Testnachweises die 

zugrunde liegende Testung frühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgt sein darf, gelten 

für Personen, die mit den in § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis c CoronaEinreiseV 

benannten Personen in einem gemeinsamen Hausstand leben und mit diesen gemeinsam 

einreisen, als gestellt und genehmigt.

(2) Anträge auf Befreiung von der Nachweispflicht nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b 

CoronaEinreiseV gelten für Personen, die sich weniger als 72 Stunden in einem Gebiet 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben, als gestellt und genehmigt.



(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Personen, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in 

den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als 

Virusvariantengebiet nach § 2 Nr. 3 a CoronaEinreiseV eingestuften Gebiet aufgehalten 

haben.

§ 23

Gruppenbezogene Maßnahmen

Bei besonderen gruppenbezogenen Arbeits- und Unterbringungssituationen, insbesondere 

bei Saisonarbeitskräften, die in Gruppen arbeiten und wohnen oder zum Zwecke der 

Aufnahme einer Tätigkeit in einer Gruppe anreisen, hat der Arbeitgeber die Arbeitsaufnahme 

vor ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Der Arbeitgeber hat 

gruppenbezogen besondere betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur 

Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe nach den derzeit einschlägigen fachlichen 

Standards, insbesondere nach Maßgabe der zuständigen Berufsgenossenschaft, zu 

ergreifen und diese zu dokumentieren. Die zuständige Behörde hat die Einhaltung zu 

überprüfen. Zimmer dürfen nur mit höchstens der halben sonst üblichen Belegungskapazität 

belegt werden; diese Einschränkung gilt nicht für Familien.

Teil 9

Allgemeinverfügungen

§ 24

Allgemeinverfügungen

(1) Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städten der 

Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, zur Bekämpfung des Coronavirus SARS- 

CoV-2 nach dem Infektionsschutzgesetz sind im Einvernehmen mit dem für die 

gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium zu erlassen. Sofern 

Allgemeinverfügungen nach Satz 1 auch Regelungen enthalten, die Schulen oder 

Kindertagesstätten betreffen, sind diese vorab mit den zuständigen Aufsichtsbehörden 

abzustimmen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Allgemeinverfügungen, die den örtlichen und zeitlichen Umfang 

einer Maskenpflicht regeln.

Teil 10

Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten



§ 25

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 das Abstandsgebot nicht einhält,

2. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 die Maskenpflicht nicht einhält,

3. entgegen § 3 Abs.4 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

4. entgegen § 3 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 Kontaktdaten nicht wahrheitsgemäß angibt oder

Kontaktdaten angibt, die eine Kontaktnachverfolgung nicht ermöglichen,

5. entgegen § 3 Abs. 7 Satz 3 eine Bestätigung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 

abgibt,

6. entgegen § 3 Abs. 7 Satz 6 einer Besucherin oder einem Besucher Zutritt zu einer 

Einrichtung ohne Testnachweis gewährt,

7. die Personenbegrenzung nach § 4 Abs. 1 nicht einhält,

8. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

9. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 nicht einhält,

10. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 3 oder Satz 4 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht

einhält,

11. entgegen § 4 Abs. 5 eine untersagte Zusammenkunft von Personen zulässt oder an 

einer solchen teilnimmt,

12. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 die Personenbeschränkung nicht einhält,

13. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

14. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 5 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 

oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

15. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 6 ein Hygienekonzept nicht vorhält,

16. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1, Satz 2, Satz 3, Satz 4 oder Satz 5 die 

Personenbeschränkung nicht einhält,

17. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 6 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

18. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 7 die Vorausbuchungspflicht oder die Testpflicht nach § 3 

Abs. 7 nicht einhält

19. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 8 ein Hygienekonzept nicht vorhält,

20. entgegen § 5 Abs. 7 eine untersagte Veranstaltung zulässt oder an einer solchen 

teilnimmt,



21. entgegen § 7 Satz 2 oder 3 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 oder die Pflicht zur Personenbegrenzung nach 

§ 3 Abs. 5 nicht einhält,

22. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

23. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 3 die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

24. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt,

25. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder die

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

26. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 

Satz 1 oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

27. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 die notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

unterlässt,

28. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

29. entgegen § 8 Abs. 5 Satz 1 sexuelle Dienstleistungen erbringt,

30. entgegen § 8 Abs. 5 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1, die 

Testpflicht nach § 3 Abs. 7 oder die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält 

oder ein Hygienekonzept nicht erstellt oder aushängt,

31. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt, das 

Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 

nicht einhält,

32. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt oder ein 

Hygienekonzept nicht vorhält oder einhält,

33. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 

Satz 1 oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

34. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 1 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält,

35. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 2 kein Hygienekonzept vorhält,

36. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 

nicht einhält,

37. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

38. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 2 durch Steuerung des Zutritts Ansammlungen von 

Personen nicht vermeidet,

39. entgegen § 10 Abs. 5 Satz 1 oder 2 die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

40. entgegen § 10 Abs. 6 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält,

41. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 oder 2 die allgemeinen Schutzmaßnahmen nicht beachtet, 

insbesondere die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält; dies gilt nicht für



Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 69 SchuIG oder § 33 PrivSchG befördert 

werden,

42. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 3 ohne Trennvorrichtung einen Fahrscheinverkauf 

ermöglicht,

43. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 4 alkoholische Getränke verkauft oder verzehrt,

44. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, die Pflicht zur

Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht 

einhält,

45. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 5 oder 6 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält,

46. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 oder 3 die dort genannte Personenbeschränkung nicht 

einhält,

47. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 2 die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

48. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 die Personenbeschränkung nicht einhält,

49. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1

oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

50. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 6 kein Hygienekonzept vorhält,

51. entgegen § 12 Abs. 3 die gebotenen Maßnahmen unterlässt,

52. entgegen § 12 Abs. 4 Satz 1 Training oder Wettkämpfe durchführt, ohne dass ein 

Hygienekonzept vorliegt oder bei Vorliegen eines solchen gegen dieses verstößt,

53. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 

Satz 1, die Testpflicht nach § 3 Abs. 7, die Vorausbuchungspflicht oder die 

Personenbegrenzung nicht einhält oder kein Hygienekonzept vorhält,

54. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, die Personenbegrenzung nach § 3 Abs. 5, die 

Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 

nicht einhält,

55. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 2 die Genehmigung der örtlich zuständigen Behörde nicht 

einholt,

56. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 

Satz 1 oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

57. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

58. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 nicht über einen Nachweis über eine Testung nach § 3 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 verfügt,

59. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 4 bis 6 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 

Abs. 6 Satz 1 nicht einhält,



60. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt oder kein 

Hygienekonzept vorhält,

61. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 oder das 

Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

62. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 

Satz 1 nicht einhält,

63. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 4 die gebotenen Maßnahmen unterlässt,

64. entgegen § 16 Abs. 3 die gebotenen Maßnahmen unterlässt,

65. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nicht einhält,

66. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 6 die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

67. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 7 die gebotenen Maßnahmen unterlässt,

68. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 1 das Hygienekonzept der Kinder- und Jugendarbeit, 

Jugendsozialarbeit sowie der Kulturpädagogik nicht einhält,

69. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 oder die Pflicht 

zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 nicht einhält,

70. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 3 die Testpflicht nicht einhält,

71. entgegen § 16 Abs. 6 Satz 1 oder Satz 3 die dort genannte Personenbeschränkung 

nicht einhält,

72. entgegen § 16 Abs. 6 Satz 2 die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

73. entgegen § 17 Abs. 1 die gebotenen Maßnahmen unterlässt,

74. entgegen § 17 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 3 die Personenbeschränkung nicht einhält,

75. entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

76. entgegen § 17 Abs. 3 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält,

77. entgegen § 17 Abs. 4 Satz 2 die Genehmigung der örtlich zuständigen Behörde nicht 

einholt,

78. entgegen § 17 Abs. 4 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 3 Abs. 1 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 6 

Satz 1 oder die Testpflicht nach § 3 Abs. 7 nicht einhält,

79. entgegen § 18 Abs. 1 Satz 1 eine dort genannte Einrichtung betritt,

80. entgegen § 18 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 eine dort genannte Einrichtung betritt,

81. entgegen § 18 Abs. 5 Satz 3 die notwendigen hygienischen Schutzmaßnahmen 

unterlässt oder deren Einhaltung nicht kontrolliert,

82. entgegen § 18 Abs. 6 Satz 1 eine Einrichtung betritt oder deren Betreten veranlasst,

83. entgegen § 18 Abs. 7 die entsprechenden Maßnahmen unterlässt,

84. entgegen § 19 Abs. 1 ein Organisationskonzept nicht erstellt,



85. entgegen § 19 Abs. 2 die weiteren Intensivbehandlungsbetten mit

Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versorgung und Behandlung 

notwendigen Personals nicht organisiert und vorhält,

86. entgegen § 20 Abs. 1 die erforderliche Meldung unterlässt,

87. entgegen § 20 Abs. 2 eine Meldung unterlässt,

88. sich entgegen § 21 Abs. 1 Satz 1 nicht in eine zugewiesene Unterkunft begibt oder sich 

dort nicht absondert,

89. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 1 bei Auftreten von Symptomen, die auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des 

Robert Koch-Instituts hinweisen, den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber nicht 

unverzüglich informiert oder sich nicht in die zugewiesene Unterkunft begibt und sich 

dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses über eine mögliche Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 absondert,

90. entgegen § 21 Abs. 3 Satz 2 eine Untersuchung nicht duldet,

91. entgegen § 23 Satz 1 die Arbeitsaufnahme der zuständigen Behörde nicht anzeigt,

92. entgegen § 23 Satz 2 keine besonderen betrieblichen Hygienemaßnahmen und 

Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe vornimmt oder 

diese nicht dokumentiert,

93. entgegen § 23 Satz 4 die Belegungskapazität der Zimmer nicht halbiert.

§ 74 IfSG bleibt unberührt.

§ 26

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 12. September 2021 in Kraft und mit Ablauf des 10. Oktober 2021 

außer Kraft.



Mainz, den 8. September 2021

Der Minister

für Wissenschaft und Gesundheit
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11. Aktualisierung: Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz 

Leitfaden für musikpraktisches Arbeiten an Schulen 

Leitfaden für den Sportunterricht

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
sehr geehrte pädagogische Fachkräfte,

aufgrund der aktualisierten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland
Pfalz, die am 12. September 2021 in Kraft tritt, sind weitere Anpassungen im Hinblick 
auf notwendige Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen angesichts der neuen 
Warnstufenregelung erforderlich.

Der Hygieneplan-Corona in der 11. überarbeiteten Fassung gilt ab dem 13. September 
2021.

Wesentliche Änderungen bzw. Konkretisierungen betreffen folgende Bereiche:

• Maskenpflicht (Punkt 3, S. 5)

Um weiterhin sicheren Unterricht im neuen Schuljahr zu ermöglichen, wurden die 
Regelungen zur Maskenpflicht an das Warnstufensystem in der aktuellen 
Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz angepasst. Wird 
in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden 
Tagen die jeweilige Warnstufe gemäß CoBeLVO erreicht, so gilt die Masken-
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pflicht ab dem übernächsten Tag in Stufe 1 zunächst für alle Personen im Schul
gebäude, in Stufe 2 zusätzlich am Platz im Klassenraum, für Lehrkräfte im Leh
rerzimmer oder in gemeinschaftlich genutzten Büros. Für Personen in Grund- 
und Förderschulen gilt im Klassenraum in Stufe 2 keine Maskenpflicht. In Stufe 
3 gilt die Maskenpflicht zusätzlich für alle Personen aller Schularten auch im 
Klassenraum. Im Freien besteht keine Verpflichtung, eine Maske zu tragen.

• Infektionsschutz im Fachunterricht (Punkt 4, Seite 8)

Diese Maßnahmen wurden mit Blick auf die Maskenpflicht sowie das Warnstu
fensystem angepasst.

• Pausenverkauf - Mensabetrieb

Diese Regelungen wurden mit Blick auf die Maskenpflicht angepasst.

In der Fassung des Hygieneplans Corona sind die relevanten Änderungen markiert. Die 
Leitfäden für den Schulsport- und Schwimmunterricht und das musikpraktische Arbeiten 
sind als Anlagen beigefügt. In den kommenden Tagen erhalten Sie zudem Hinweise zu 
den neuen Absonderungsregeln und zum schulischen Ganztag.

Sie finden den aktualisierten Hygieneplan für die Schulen in Rheinland-Pfalz nebst An
lagen auch unter folgendem Link: https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/.

Für Fragen hierzu steht Ihnen weiterhin die Hotline der Aufsichts- und Dienstleistungs
direktion unter der bekannten Nummer 0261/20546-13300 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Brück
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Vierte Landesverordnung

zur Änderung der Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren 

Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen 

Vom 8. September 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 und den §§ 29 und 

30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 

geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274), in Verbindung 

mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes vom 

10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 

2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet:

Artikel 1

Die Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen 

und Kontaktpersonen vom 11. Juni 2021 (GVBl. S. 389), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 3. September 2021 (GVBl. S. 503), BS 2126-17, wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Absonderung von Hausstandsangehörigen und engen Kontaktpersonen, 

Regelungen für Schülerinnen und Schüler sowie Kinder in 

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“



b) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in 

Schulen besteht für die Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse, 

Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, sowie 

deren Lehrkräfte oder weiteres pädagogisches Personal abweichend von 

Absatz 2 keine Absonderungspflicht, sondern stattdessen für den Zeitraum 

von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Testpflicht mittels 

Selbsttest sowie die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 

oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines 

vergleichbaren Standards zu tragen. Die tägliche Testpflicht gilt nicht für 

geimpfte Personen nach § 2 Nr. 2 der COVID-19-Schutzmaßnahmen- 

Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 2021 (BAnz. AT 

08.05.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung (geimpfte Personen) und 

genesene Personen nach § 2 Nr. 4 SchAusnahmV (genesene Personen). 

Die tägliche Testpflicht nach Satz 1 tritt an dem auf die Feststellung des 

positiven Testergebnisses folgenden Schultag ein. Die Maskenpflicht tritt 

unverzüglich ein und gilt für den Zeitraum der täglichen Testpflicht, auch 

wenn diese zeitlich erst nach der Maskenpflicht eintritt. Test- und 

Maskenpflicht entfallen, sofern ein PoC-Antigentest durch geschultes 

Personal in einer Testeinrichtung oder ein PCR-Test das positive Ergebnis 

des Selbsttests des jeweiligen Primärfalles widerlegen."

c) Der bisherige Absatz 2a wird Absatz 2b und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „vor dem Wiederbetreten der 

Einrichtung" gestrichen.

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses haben sich 

Personen nach Satz 1 in Absonderung zu begeben."



d) Der bisherige Absatz 2b wird Absatz 2c und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Absatz 2a gilt" durch die Worte „Die 

Absätze 2a und 2b gelten" ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 2 werden nach dem Wort „vorzulegen" die Worte „; 

entfällt die Pflicht zur Absonderung, gilt die Test- und Maskenpflicht 

nach Absatz 2a Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass die 

Testpflicht für vier aufeinanderfolgende Schultage besteht und der 

erste Schnelltest bei Wiederbetreten der Einrichtung durchzuführen 

ist" eingefügt.

e) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „COVID-19-Schutzmaßnahmen- 

Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 2021 (BAnz. AT 

08.05.2021 V1)" durch die Abkürzung „SchAusnahmV" ersetzt.

3. In § 9 wird das Datum „3. Oktober 2021" durch das Datum „11. Oktober 2021" 

ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. September 2021 in Kraft. 

Mainz, den 8. September 2021

Der Minister für Wissenschaft und Gesundheit


